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(Beginn: 9:15 Uhr)

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Guten Morgen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Gäste! Ich darf Sie ganz herzlich zur 64. Sitzung des Ausschusses 
für Umwelt und Verbraucherschutz im Bayerischen Landtag begrüßen. Wir haben 
heute nur einen Tagesordnungspunkt. Es gibt eine Anhörung von Sachverständi-
gen zum Änderungsentwurf zum Bayerischen Klimaschutzgesetz.

Dazu begrüße ich ganz herzlich alle hier anwesenden Sachverständigen; ich be-
grüße aber auch zwei, die sich per Video zuschalten lassen: Frau Prof. Pittel und 
Prof. Völkel. Herzlich willkommen auch in der Videozuschaltung! Auch der Steno-
grafische Dienst sowie Vertreterinnen und Vertreter der Staatsregierung sind zuge-
schaltet. Von der Landtagspresse sind Frau Königer und Herr Koch, die beide vom 
"Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt" kommen, zugeschaltet.

Noch ein Hinweis von mir: Die heutige Anhörung findet nach § 173 Absatz 1 Satz 2 
der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag statt. Bezugsdrucksache ist 
der Antrag Drucksache 18/22688.

Die Anhörung wird per Livestream übertragen, was wir sehr begrüßen; denn gera-
de bei Anhörungen besteht oft ein sehr großes öffentliches Interesse an dem, was 
wir im Landtag besprechen.

Leider muss ich mitteilen, dass einer der Sachverständigen, Prof. Drösler, erkrankt 
ist und nicht teilnehmen kann – auch nicht am Livestream. Wir wünschen ihm alles 
Gute und gute Genesung!

Wir beginnen nun mit der Anhörung der Sachverständigen. Es geht um den Ände-
rungsentwurf der Staatsregierung zum Bayerischen Klimaschutzgesetz. Ich finde 
es gut, dass die Staatsregierung ihr Klimaschutzgesetz noch einmal nachgebes-
sert hat. Wir hatten hier schon einmal eine Anhörung, in der auch einige Verbesse-
rungswünsche geäußert worden sind. Nun hat die Staatsregierung einen neuen 
Entwurf vorgelegt, und wir wollen uns heute mit dem Sachverständigen und natür-
lich auch mit den Kolleginnen und Kollegen sowie mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Öffentlichkeit darüber unterhalten, wie wir diesen Entwurf zu bewerten haben.

Diese Anhörungen sind für uns Abgeordnete immer sehr wichtig, damit wir unsere 
Meinungsfindung stärken und unsere Argumente schärfen, aber auch Anregungen 
bekommen, was man noch besser machen könnte. Deshalb freut es mich, dass wir 
heute diese Anhörung durchführen können. Passenderweise hat heute in Hamburg 
der ExtremWetterKongress begonnen. Ich glaube, nichts kann uns mehr vor Augen 
führen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit dem Klimaschutz beschäftigen, als die 
zunehmende Zahl von Extremwetterereignissen bei uns und in vielen anderen Ge-
genden der Welt. Deshalb ist es schön, dass wir heute diese Anhörung durchfüh-
ren können.

Zum Prozedere noch ein Hinweis: Ich bitte nun die Sachverständigen der Reihe 
nach, ein kurzes Eingangsstatement abzugeben. Wir haben Ihnen einen umfang-
reichen Fragenkatalog zugeschickt; einige – nicht alle – haben schon eine schriftli-
che Stellungnahme abgegeben. Aber alle kommen hier zu Wort. Ich rufe die Sach-
verständigen in der alphabetischen Reihenfolge auf und stelle sie kurz vor. Wenn 
das, was auf meinem Zettel steht, nicht stimmt oder nicht vollständig ist, ergänzen 
Sie es bitte.

Ich möchte Sie ferner bitten, eine Redezeit von etwa fünf Minuten nicht zu über-
schreiten – oder sogar etwas darunter zu bleiben –, damit wir noch Zeit für die Dis-
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kussion haben. Sie brauchen sich nicht zum gesamten Fragenkatalog zu äußern, 
sondern Sie können sich auf die Themen beschränken, für die Sie die beste Exper-
tise haben und bei denen Sie uns Abgeordneten etwas mitgeben wollen. Dann 
können wir Abgeordnete die Informationen, die Sie uns geben, in den laufenden 
parlamentarischen Prozess weitertragen.

Ich rufe als Erste Julia Dade auf. Sie ist Vorstandsmitglied der BUND Jugend 
Deutschland. Frau Dade, Sie haben das Wort.

SVe Julia Dade (BUND Jugend Deutschland): Hallo an alle! Die Vorstellung 
stimmt; vielen Dank für die Einladung. Ich bin Mitglied des Bundesvorstands der 
BUND Jugend, bin aber seit 2020 auch Mitglied des Landesvorstands in Bayern 
und habe somit die Entwicklung des Klimaschutzgesetzes seitdem mit begleitet. 
Wir haben von Anfang an gesagt, das Gesetz genügt nicht, um die Ziele zu errei-
chen, die erreicht werden müssen.

Das ist leider immer noch so. Es ist zu begrüßen, dass die Ziele geändert werden. 
Bayern soll nun bis 2040 statt bis 2050 klimaneutral werden. Besser wäre es, wenn 
die Klimaneutralität bis 2035 erreicht werden sollte, aber 2040 als Zeitpunkt ist 
schon einmal ein Fortschritt. Die Treibhausgasemissionen sollen bis zum 
Jahr 2030 um 65 % gegenüber dem Basisjahr 1990 gesenkt werden, womit Bayern 
bei den Anforderungen, die gestellt werden, mit der Bundesebene gleichzieht – al-
lerdings nur scheinbar; denn die Rechnung wird pro Kopf durchgeführt, und die 
Einwohnerzahlen in Bayern sind seit 1990 deutlich gestiegen. Die absolute Emissi-
onsminderung läge also unter 65 %.

Außerdem schweigt man in dem Entwurf weiterhin dazu, wie diese Emissionsmin-
derungen erreicht und kontrolliert werden können, und es wird auch weiterhin kein 
Klagerecht eingeräumt. Das heißt, ich muss bezweifeln, dass die Staatsregierung 
überhaupt vorhat, ihre Ziele zu erreichen.

Auch bei der Finanzierung sieht es nach wie vor dünn aus. Hier wurde sogar noch 
gekürzt; denn die bisher vorgesehenen Klimalotsinnen und -lotsen für Kommunen 
kommen im aktuellen Entwurf nicht mehr vor. Mit anderen Worten – wir haben 
auch gerade vor dem Landtag demonstriert –: Die Gesetzesnovelle ist vor allem 
heiße Luft.

Die sozial-ökologische Transformation wird es nicht umsonst geben. Es werden In-
vestitionen benötigt, um den notwendigen Wandel hin zu Nachhaltigkeit und sozia-
ler Gerechtigkeit zu gestalten – Investitionen, die in den nächsten Jahrzehnten 
deutlich höhere Kosten durch Klimaschäden verhindern können. Deshalb muss die 
Staatsregierung ihre schönen Ziele mit konkreten Finanzierungszusagen hinterle-
gen, insbesondere auch für die Kommunen als zentrale Akteure der Transformati-
on. Der Klimaschutz muss auf allen Ebenen zur Pflichtaufgabe werden.

Bei einer der Fragen, die Sie an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen 
Runde gestellt haben, ging es darum, ob der Gesetzentwurf den selbst gewählten 
Ansprüchen genügt, also den Ansprüchen, die Lebensgrundlagen und die Frei-
heitsrechte meiner und zukünftiger Generationen zu schützen und Bayerns Verant-
wortung in Deutschland und in der Welt gerecht zu werden. Die Antwort ist: nein.

Verantwortung schiebt die Staatsregierung anscheinend ohnehin gern an andere 
ab; denn sie verweist mehrfach darauf, dass die meiste Gesetzgebungs- und 
Handlungskompetenz leider auf Bundes- und EU-Ebene liege und man in Bayern 
im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten tue, was man könne. Angesichts der 10-
H-Regel, der jahrelang ausgebremsten Energiewende und, damit verbunden, un-
serer aktuell drastischen Abhängigkeit von fossilem Gas, die unsere Energiepreise 
explosionsartig steigen lässt, ist das schon heuchlerisch. In Deutschland müssen 
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sie keinen Blackout fürchten; denn dort haben sie ihre Windparks. Dagegen blo-
ckiert die CSU den Ausbau in Bayern seit Jahren aktiv – gegen den Willen der 
Mehrheit der Bayerinnen und Bayern. Ministerpräsident Markus Söder schlägt im 
Hitzesommer, während das Kühlwasser für Isar 2 knapp wird, vor, Atomkraftwerke 
länger laufen zu lassen; das sei die Lösung.

Es ist ein ganz kleiner, aber guter Schritt, dass den Kommunen nun gestattet wird, 
auch über ihren eigenen Energiebedarf hinaus Strom aus erneuerbaren Energien 
zu produzieren. Aber um den Windkraftausbau schnell genug voranzubringen, 
müssen die 10-H-Regel abgeschafft und die Planungs- sowie Genehmigungsver-
fahren für neue Windkraftanlagen massiv beschleunigt werden.

Junge Menschen haben keine Angst davor, dass Windräder die Landschaft ver-
spargeln könnten. Auf seiner letzten Vollversammlung hat der Bayerische Jugend-
ring das noch einmal betont. Junge Menschen in Bayern haben dagegen Angst 
davor, was mit unserer Landschaft passiert, wenn wir keine oder nicht genug Wind-
räder bauen. Wir wollen eine klimagerechte Energieversorgung in Bayern, die un-
sere Krisenresilienz erhöht und uns unabhängig macht von Autokraten, die mit 
dem Geld für unsere Energieimporte Kriege bezahlen.

Es heißt oft, Bayern sei kein Windland. Das ist falsch. Wir setzen auf Solarenergie. 
Die gehört definitiv dazu, aber der vorliegende Entwurf für eine Gesetzesänderung 
verschiebt den Start der ohnehin nur schwachen Solarpflicht nach hinten. Wie sol-
len junge Menschen eine Regierung denn noch ernst nehmen, die nicht einmal an-
gesichts der aktuellen, für viele Menschen und Unternehmen existenzbedrohenden 
Energiepreise und der damit einhergehenden Inflation einsieht, dass erneuerbare 
Energien notwendig sind?

In der Präambel zum ergänzten Klimaschutzprogramm wird Barack Obama zitiert, 
wie er von der letzten Generation spricht – der letzten Generation, die noch etwas 
gegen den Klimawandel tun kann, der Generation, die jetzt in der Regierungsver-
antwortung steht. Mit dem geänderten Klimaschutzgesetz wird man der Verantwor-
tung, die sich aus dieser Feststellung ergibt, nicht gerecht. Es geht um unsere Zu-
kunft: um unsere Aussicht auf ein Leben in Freiheit in einem demokratischen 
System mit halbwegs intakten Lebensgrundlagen, um nicht dauerhaft von immer 
schlimmer werdenden Krisen bedroht zu werden. Deshalb ist meine dringende 
Bitte, die schönen Zahlen, die in diesem Gesetzentwurf stehen, mit Inhalt zu unter-
legen: mit konkreten Maßnahmen, mit Bemessungsgrundlagen, mit Kontrollmecha-
nismen und einem Klagerecht. Die maximale Unverbindlichkeit im Hinblick auf 
meine Zukunft ist einfach unerträglich. – Danke schön.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Nachdem Prof. Drösler leider erkrankt 
ist, erteile ich als Nächstem Christian Essers, Director Global Energy Procurement, 
Wacker Chemie AG, das Wort. Ich hoffe, ich habe Sie richtig vorgestellt. Bitte, 
Herr Essers.

SV Christian Essers (Wacker Chemie AG): Guten Morgen! Herzlichen Dank für 
die Einladung. Die Vorstellung stimmt so weit. Der Begriff "Energieeinkauf" trifft es 
wahrscheinlich etwas besser, aber formal ist es richtig. Daneben bin ich beim VCI 
Vorsitzender des Fachausschusses Klimaschutz und Emissionshandel, und im 
europäischen Chemieverband bin ich im Programme Council "Climate 
Change & Energy". – So viel zum Hintergrund.

Die chemische Industrie steht, wie Sie wissen, voll und ganz zum Klimaschutz, und 
– das ist ganz wichtig – viele Unternehmen haben auch entsprechende Program-
me. Es ist wichtig, nicht nur Ziele, sondern auch Programme zu haben. Darauf 
komme ich nachher noch einmal zurück.
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Die Chemie hat eine Doppelrolle: Aufgrund von Prozessemissionen und aufgrund 
des hohen Energieverbrauchs ist sie auch Verursacher von Emissionen. Anderer-
seits sind viele Produkte, die wir herstellen, einfach notwendig, um mehr Klima-
schutz zu erreichen. Bei Wacker Chemie ist es, wie Sie wissen, Polysilicium, aber 
von anderen Unternehmen gibt es Hochleistungsmaterialien, mit denen z. B. 
Membrane für Elektrolyse oder Batterietechnik hergestellt werden. Auch sehr viele 
Windenergieanlagen brauchen Chemieprodukte. Vor allem aber kann die Chemie 
als einzige Branche CO2 als Rohstoff nutzen. Von daher sehen wir uns ganz klar 
auch als Teil der Lösung und nicht nur als Teil des Problems.

Die wichtige Aussage aus unserer Sicht ist aber, dass ein Klimagesetz einen Rah-
men schaffen muss, damit die Transformation in Richtung Klimaneutralität gelingen 
kann. Da hilft es nicht, einfach das Ziel zu verschärfen. Wir haben in Europa das 
Jahr 2050 festgesetzt, in Deutschland das Jahr 2045, in Bayern ist es jetzt das 
Jahr 2040: Wer bietet mehr? – Das reicht aber nicht. Wir lehnen die Ambitionen 
nicht ab; in den Unternehmen haben wir immer Ambitionen. Aber sie müssen mit 
Programmen und Maßnahmen unterlegt werden, damit diese sportlichen Ziele er-
reicht werden können.

Wenn ich mir den Änderungsentwurf zum Klimaschutzgesetz anschaue, stelle ich 
fest, dass das größte Thema dort eigentlich kaum vorkommt: der Ausbau der er-
neuerbaren Energien. Alles läuft auf die Elektrifizierung hinaus, entweder auf die 
direkte, nämlich die Stromnutzung, oder die indirekte, also die Wasserstoffnutzung, 
und dafür brauchen wir in großen Mengen grünen Strom. PV reicht da nicht. Sie 
können ein Industrieland wie Bayern nicht allein über PV versorgen. Wenn wir viele 
Speicher hätten – die gibt es aber noch nicht –, ginge das vielleicht. So aber brau-
chen wir PV, Windenergie und wahrscheinlich auch noch das, was wir an Biomas-
se und Wasserkraft derzeit haben.

Das heißt, wir brauchen statt der 10-H-Regel einen beschleunigten Ausbau der 
Windenergie. Ich kann Ihnen nach zehn Jahren in den Niederlanden sagen: Man 
kann sich daran gewöhnen. Es ist nicht so, dass Windkraftanlagen etwas sind, was 
man nicht aushalten kann.

Für die energieintensive Industrie ist der Ausbau der erneuerbaren Energien ei-
gentlich eine Überlebenssache. Die Preise, die wir jetzt haben, wären deutlich 
niedriger, wenn wir doppelt so viel Solar- und doppelt so viel Windenergie hätten. 
Die viel gescholtene Merit-Order würde dann nämlich dafür sorgen, dass auch bei 
gleich hohen Gaspreisen der Strompreis deutlich geringer wäre.

Auch muss in dem Zusammenhang der Netzausbau genannt werden. Ich weiß 
nicht, ob Sie es mitbekommen haben: Die europäische Netzagentur hat ein Preis-
zonenverfahren fortgeführt und jetzt den Vorschlag gemacht, Deutschland in zwei 
bis vier Preiszonen aufzuteilen. Das haben wir uns selbst eingebrockt; denn wir 
haben in Deutschland den Netzausbau jahrelang vernachlässigt. Das, was von 
ACER angeführt wird, ist schon ein Grund: die Loop Flows durch die Nachbarlän-
der, das Einspeisemanagement – dass da etwas abgeriegelt werden muss –, der 
teure Redispatch, bei dem wir in Bayern günstigen Strom kaufen, der aber in Wirk-
lichkeit in lokalen, teuren Kraftwerken erzeugt wird.

Wenn diese Trennung kommt, gibt es in Bayern deutlich höhere Preise. Das kann 
noch in einstelliger Höhe sein – das schockt uns bei den Preisen im Moment nicht, 
historisch aber schon – oder schon in zweistelliger. Als die Österreicher vom deut-
schen System abgekoppelt worden sind, mussten sie im ersten Jahr 8 Euro mehr 
zahlen. Das waren damals 20 % des Strompreises.

Was können wir da machen? – In dem Verfahren der Preiszonenaufteilung können 
wir wahrscheinlich nichts tun. Aber wenn wir nach Skandinavien schauen, sehen 
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wir, dass der Netzausbau trotzdem wichtig ist; denn je mehr und je stärkere Netze 
wir haben, desto weniger driften die Preiszonen tatsächlich auseinander. Dann 
haben wir vielleicht meistens doch einen Preis. Dazu müssen wir aber den Netz-
ausbau, den wir heute bereits betreiben, deutlich verstärken.

Letzter Punkt. Da wir diese sehr ungünstige Stromsituation haben, müssen wir 
sehr viel mehr für Wasserstoff tun. Eine lokale Herstellung von Wasserstoff – was 
ein wichtiges Medium für die Zukunft ist, nicht zuletzt um daraus zusammen mit 
CO2 Produkte herzustellen – ist bei der Stromsituation netzseitig und auch erzeu-
gungsseitig ungünstig. Deshalb brauchen wir eine Anbindung an den Wasserstoff-
Backbone, und wir müssen in Bayern ein Netz schaffen, sodass der Grüne Was-
serstoff frühzeitig in großen Mengen verfügbar ist. Als Beispiel: Wenn ich höre, 
dass für das Chemiedreieck, eine der großen Abnahmestellen für Wasserstoff, 
wahrscheinlich jenseits 2030 Wasserstoff aus der Pipeline verfügbar ist, muss ich 
sagen, dass das einfach zu spät ist. Es tut mir leid, aber das ist zu spät.

Bei dem Thema "Doppelregulierung" will ich mich aus Zeitgründen ein bisschen 
kürzer fassen. Es ist nicht gut, wenn wir bei Dingen, die auf europäischer Ebene 
und auf deutscher Ebene geregelt sind, auf bayerischer Ebene noch einmal Ziele 
daruntersetzen. Aber ich stelle das Thema erst einmal zurück.

Was brauchen wir also für die Transformation in Richtung Klimaneutralität? – Wir 
brauchen bezahlbaren grünen Strom. Wir schlagen seit Jahren einen indexierten, 
dynamischen Industriestrompreis vor, der die Nachteile ausgleicht; denn es nutzt 
uns nichts, wenn CO2-intensive Rohstoffe importiert werden. Davon wird das Klima 
nicht besser, vor allem wenn woanders Technologien genutzt werden, die schlech-
ter sind als unsere.

Wir brauchen dann eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Indus-
trie- und Infrastrukturvorhaben. Natürlich wird das angedeutet; aber nur den Strom-
leitungsbau temporär zu stärken – übrigens durch abgestellte Kräfte –, bringt uns 
nicht weiter. Wir brauchen eine Verschlankung der Prozesse, und wir brauchen ins-
gesamt mehr Genehmigungskapazitäten, damit es nicht immer daran scheitert.

Wir brauchen last but not least industrielle Leuchtturmprojekte. Die immer wieder 
zitierten IPCEI-Projekte funktionieren, auch mangels Größe, teilweise sehr 
schlecht. Sie sind komplex, und sie sind langsam. Wahrscheinlich müsste, im 
Sinne der Maßnahmen, doch mehr von Bayern direkt kommen, um die ambitionier-
ten Ziele zu unterfüttern.

Ich hoffe, ich konnte das in der Kürze der Zeit einigermaßen darlegen. – Herzlichen 
Dank.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Essers. – Es besteht 
nachher in der Diskussion noch die Gelegenheit, das eine oder andere zu vertie-
fen.

Jetzt komme ich zu Herrn Dr. Gnädinger. Er ist Klimarat und geschäftsführender 
Gesellschafter der Prof. Schaller UmweltConsult. Herr Gnädinger, Sie haben das 
Wort.

SV Dr. Johannes Gnädinger (Prof. Schaller UmweltConsult): Sehr geehrte Vorsit-
zende, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Steinber-
ger, ich darf ergänzen. Vom Fach bin ich Landschaftsarchitekt und Stadtplaner. 
Zurzeit bin ich Vorsitzender beim Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, Landes-
verband Bayern.
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Vielleicht als Start: Frau Vorsitzende, Sie haben den ExtremWetterKongress er-
wähnt. Gestern konnte man dort von einem Sprecher des Deutschen Wetterdiens-
tes hören, die Anstrengungen müssten massiv verstärkt werden. Wenn ich die Un-
terlagen, die wir bekommen haben, durchsehe – Änderungsentwurf und 
Klimaschutzprogramm, jetzt mit einem erweiterten Maßnahmenkatalog: 145 Maß-
nahmen, während es vorher 94 waren –, muss ich sagen: Das ist okay, aber insge-
samt hat man einen Déjà-vu-Effekt und fühlt sich an die Anhörung erinnert, die 
2020 hierzu stattgefunden hat. Die wesentlichen Schwachpunkte des Bayerischen 
Klimaschutzgesetzes und des Klimaschutzprogramms, das dazugehört, sind nicht 
behoben worden. Einige Verbesserungen gab es; das muss man zugestehen. Das 
ist lobenswert, das ist positiv, darauf gehen wir dann sukzessive ein. Aber ich habe 
wirklich etwas das Gefühl, als ob man gegen eine Wand geredet hätte.

Ich möchte zwei Bereiche herausgreifen und etwas vertiefend darauf eingehen. 
Ganz allgemein sind aus meiner Sicht der Sektor Verkehr, der Sektor Industrie und 
die Landwirtschaft zu kurz gekommen. Teilweise sind sie überhaupt nicht wirklich 
angesprochen worden, obwohl es beispielsweise in der Landwirtschaft durchaus 
Ansätze gibt, klimaneutraler zu werden oder die Entwicklung voranzutreiben. Das 
kommt aber im Klimaschutzgesetz nicht vor.

Ich werde auf den Verkehr verstärkt eingehen und die Rolle der Gemeinden be-
leuchten. Da gibt es ebenfalls einen deutlichen Verbesserungsbedarf; denn es sind 
die Gemeinden, die sozusagen die gesamte Fläche Bayerns abdecken und in vie-
len Bereichen aktiv sind und auch aktiv sein dürfen und sollen. Deswegen sind ge-
rade die Gemeinden gefordert, weiterzukommen. Aber natürlich brauchen sie dazu 
eine ganz besonders kräftige Unterstützung.

Zu den Kommunen heißt es, die Förderung der Kommunen solle verstärkt werden, 
finanziell sowie teilweise auch fachlich durch diverse Berater. Es heißt aber immer 
nur "unterstützt", während es früher hieß, dass es den Kommunen "empfohlen" 
werde. Neben diesem fördernden Element fehlt aber klar das fordernde Element. 
So steht da z. B., "der mittelbaren Staatsverwaltung" – dazu gehören nach meiner 
Auffassung die Kommunen – "bleibt es unbenommen", dem Vorbild der unmittelba-
ren Staatsverwaltung zu folgen. Der Freistaat, die Staatsregierung, die staatlichen 
Liegenschaften – die sollen jetzt schnell klimaneutral gestellt werden. Das ist her-
vorragend, und es ist wirklich zu begrüßen, dass man da mit gutem Beispiel voran-
geht.

Den Kommunen ist es unbenommen, dem Vorbild zu folgen. Das ist wirklich zu 
schwach, das muss stärker sein. Es ist doch wie eine Kette: Vorbild ist die Staats-
regierung mit ihren diversen Häusern und Behörden. Diesem Beispiel muss die 
mittelbare Staatsverwaltung folgen und selbst wiederum eine Vorbildfunktion für 
die Bürger übernehmen. So muss die Kette funktionieren. Das muss zügig gehen. 
Das läuft wirklich zu schleppend. Wieso ist man da so zurückhaltend? – Wirkliche 
Forderungen gibt es da ganz und gar nicht.

Dass die Kommunen, aber auch alle darüber hinaus im Klimaschutz Tätigen der 
Pflicht unterliegen, regelmäßig Bericht zu erstatten, wird in der Präambel zwar an-
gesprochen, aber es wird nicht weiter ausgeführt, auch nicht im Klimaschutzpro-
gramm. Eine Pflicht, regelmäßig Bericht zu erstatten, wäre wichtig, auch für die 
kleinen Kommunen. Wir wissen, dass sofort der berechtigte Einwand kommt: Wie 
sollen die das schaffen? – Bei der geringen Personalausstattung und vielleicht 
auch der fehlenden fachlichen Qualifikation müssen die Kommunen immer mehr 
schultern. Sie sollen immer mehr machen. Man merkt, dass sie zunehmend über-
fordert sind, weil es mehr und zudem immer komplexere Aufgaben gibt.

Zur Rolle der Landkreise: Der Landkreistag hat ganz deutlich erklärt – ich kenne 
die Stellungnahme –, die Landkreise müssten gestärkt werden, um den Kommu-
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nen zu helfen, um sie sozusagen an die Hand zu nehmen und zu unterstützen. Die 
Planungskompetenz hätten die Landkreise, aber auch da fehlt es an der personel-
len und finanziellen Ausstattung – das wird in der Stellungnahme ganz stark gefor-
dert –, um diese Aufgaben gemeinsam schultern zu können. Dann rücken die Ge-
meinden zusammen, wie schon in der Bürgermeisterdienstversammlung oder bei 
den Regionalentwicklungskonzepten; da und dort wird das bereits gemeinschaft-
lich gemacht. Das wäre die richtige Ebene für die Kommunen, um da weiterzukom-
men und nicht allein auf weiter Flur zu stehen.

Ganz kurz zu den Zielen überhaupt: Bei den Gemeinden ist es besonders deutlich 
zu sehen, dass die quantitativen Vorgaben weitgehend fehlen. Bei den staatlichen 
Bauten ist das so. Da ist auch ein Monitoring vorgesehen; das ist eine strenge Vor-
gabe. Ansonsten stellt man aber beim Durchschauen fest, dass bei nahezu allen 
Maßnahmen quantitative Vorgaben fehlen und auch Vorgaben dazu, wie sie kon-
trolliert, überprüft, verbessert und nachgeschärft werden sollen. Vor zwei Jahren 
war das ebenfalls ein Thema. Man ist da noch nicht weitergekommen.

Kurz zum Verkehr: Es ist von der "Modernisierung des Verkehrs" die Rede. Unter 
dem Begriff "Modernisierung" kann man alles verstehen. Man kann darunter auch 
gegenläufige Ansätze, Maßnahmen oder Technologien fassen. Es müsste z. B. 
"nachhaltige, umweltgerechte Entwicklung des Verkehrs" heißen.

Ich möchte, da ich aus der räumlichen Planung, der Umweltplanung komme, 
sagen, dass der Straßenbau – es geht um den Straßenverkehr, den motorisierten 
Individualverkehr; auch die Lkws gehören dazu – ein ganz großes Problem in Bay-
ern ist. Es wird in dem Änderungsentwurf zum Klimagesetz überhaupt nicht adres-
siert, dass hier etwas passieren muss. Wir haben im Moment einen Ausbauplan für 
Staatsstraßen. Es gibt auch noch ganz andere Kategorien von Straßen in Bayern. 
270 Maßnahmen sind jetzt auf Umweltverträglichkeit zu überprüfen. Es gibt viele 
weitere Maßnahmen, z. B. das neue Autobahnkleeblatt bei Oberschleißheim. So 
kann das sicherlich nicht weitergehen; denn der Straßenbau und seine Folgen, 
also der Betrieb der Straßen, sind, siehe Treibhausgasemissionen, massive Beiträ-
ge zum Klimawandel. Da muss dringend etwas passieren. Es reicht nicht, nur die 
Antriebe auf elektrisch umzustellen. – Danke.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Gnädinger, für Ihr 
Statement. – Die Kommunen wurden schon angesprochen. Jetzt hören wir einen 
Vertreter der Kommunen, nämlich Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister der Stadt 
Erlangen. Herr Janik, Sie haben das Wort.

SV Dr. Florian Janik (OBB Stadt Erlangen): Vielen Dank für die Einladung und 
vielen Dank auch an meine Vorredner, die schon viele Dinge angesprochen haben, 
die aus Sicht der Kommunen entscheidend sind.

Vorneweg möchte ich eine Empfehlung geben bzw. eine Bitte aussprechen. Die 
Diskussion über die Zieldaten – 2030, 2035, 2040, 2045 oder 2050 – bringt uns 
überhaupt nicht weiter. Diese Diskussion kann man führen; man kann sich ganz 
lange dabei aufhalten. Aber es ist wie so oft: Wenn man sich auf der Zielebene 
streitet, kommt man vielleicht bei den konkreten Maßnahmen nicht voran. Man wird 
feststellen, dass sich, unabhängig davon, welches Ziel man sich setzt, die konkre-
ten Maßnahmen, die jetzt anstehen, eigentlich gar nicht so sehr voneinander unter-
scheiden. Mein Plädoyer ist, sich auf konkrete Maßnahmen zu fokussieren.

Aus Sicht der Kommunen – auch aus Sicht der Stadt Erlangen – ist es so: Viele 
Kommunen, auch Erlangen, sind an der Stelle gut unterwegs. Wir wollen an der 
Stelle handeln. Heute Nachmittag werden wir uns im Stadtrat mit dem Thema be-
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fassen, welche Maßnahmen auf kommunaler Ebene notwendig sind, um CO2-neu-
tral zu werden. Das kennen wir alles.

Unser Problem auf der kommunalen Ebene ist, dass uns in mehrerlei Hinsicht die 
Ressourcen fehlen. Ich fange mit dem Geld an, aber es ist nicht nur das Geld. Man 
muss sich Folgendes bewusst machen: Wenn der Staat möchte – ich halte es für 
erforderlich –, dass wir uns in Richtung CO2-Neutralität bewegen, muss es auf eine 
dauerhafte große finanzielle Unterstützung der Kommunen hinauslaufen.

Ich möchte zwei Felder herausgreifen, bei denen es das deutlich wird. Das eine 
Feld ist der öffentliche Personennahverkehr. Wir reden momentan ganz viel über 
Ticketpreise, was sicher nicht verkehrt ist. Aber um die Verkehrswende zu schaf-
fen, ist ein gewaltiger Ausbau des Angebotes notwendig, nicht nur innerhalb der 
Städte, sondern insbesondere auch in den Stadt-Land-Beziehungen. Die Heraus-
forderung besteht darin, dass wir auf den Strecken, die ordentlich nachgefragt 
sind, schon ÖPNV haben. Was die Taktverdichtung auf den bestehenden Strecken 
und die Erschließung des weiteren Raumes betrifft. Das ist oft noch defizitärer und 
noch teurer als das, was wir heute schon haben. Es wird aber notwendig sein, 
wenn wir die Pendelverkehre in den Griff bekommen wollen. Der Staat muss in 
eine deutlich umfassendere Finanzierung der laufenden Betriebskosten im ÖPNV 
einsteigen; sonst werden wir diesen Ausbau schlicht und ergreifend nicht schaffen.

Beim zweiten Beispiel geht es um die Wärmeversorgung. Ganz viele Städte unter-
halten sehr effiziente Wärmenetze. Im Moment stellen sie sich die Frage: Wie kön-
nen wir sie dekarbonisieren? Wie können wir da auf den Einsatz von Kohle oder 
Erdgas verzichten? – Auch da ist klar, es wird technische Möglichkeiten geben. Es 
sind noch nicht alle technischen Möglichkeiten vollends ausgereift; es wird sie in 
den nächsten Jahren aber geben. Aber wenn wir die Investitionen einzig und allein 
auf die Versorgungsunternehmen überwälzen, wird das zur Folge haben, dass die 
Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher extrem ansteigen. Jetzt mag 
mancher argumentieren: "Das erleben wir gerade, dann ändert sich ja nichts", aber 
wir sehen gerade auch, dass die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für solche 
Energiepreise nicht besonders hoch ist. Das heißt, wenn wir Menschen für das 
Thema gewinnen wollen, wird der Staat auch in dem Bereich fördern müssen, 
damit die Städte und Gemeinden den Umstieg sozial adäquat gestalten können, 
insbesondere auch mit den Stadtwerken.

Auch im ganzen Bereich des Rechtes fehlen uns Ressourcen. In den Kommunen 
freuen wir uns zwar immer, wenn uns Rechte übertragen werden; an manchen 
Stellen würden wir uns aber auch sehr darüber freuen, wenn der Staat klare Rech-
te vorgäbe. Wir würden uns z. B. freuen, wenn uns der Freistaat Bayern dabei un-
terstützen würde, dass wir im Straßenverkehr anders regulieren können, als es 
heute der Fall ist, dass wir etwa Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in den Städ-
ten einführen können. Wir sind in der Lage, die Konflikte mit der Bevölkerung gut 
zu managen; das bekommen wir hin. Aber wir haben die Möglichkeiten derzeit 
noch nicht.

Ein weiteres Beispiel: Anwohnerparken, Parkgebühren. Wir wissen, dass das im 
Vergleich zu den Preisen im öffentlichen Nahverkehr viel zu günstig ist. Da würden 
wir gern handeln können. Auch da gilt: Wir sind gern bereit, uns vor Ort mit den 
Konflikten auseinanderzusetzen, die dadurch ausgelöst werden. Aber dazu hätten 
wir gern erst einmal die Möglichkeit, dort zu handeln.

An anderen Stellen wäre es sehr erforderlich, dass der Staat klare Vorgaben macht 
– Stichwort: solare Baupflicht. Städte und Gemeinden können im Einzelfall über 
ihre Bebauungspläne im Planungsrecht solche Dinge festlegen. Das ist unheimlich 
aufwendig und dauert sehr lange. Bei Neubauten machen wir das; das ist gar 
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keine Frage. Aber wenn wir vorankommen wollen, muss es nicht nur überall dort 
eine klare Pflichtvorgabe sein, wo auf der Grundlage bestehender Bebauungsplä-
ne gebaut wird, sondern auch dort, wo keine Bebauungspläne vorhanden sind. Mit 
einer Gesetzesänderung ist es möglich, das zu regeln. Das auf die Kommunen 
überzuwälzen würde bedeuten, dass es im Bestand nicht erfolgt; denn wir haben 
nicht die Personalkapazitäten, Hunderte von Bebauungsplänen zu ändern, mit dem 
Ziel, dort die solare Baupflicht einzuführen. Ob das rechtlich überhaupt zulässig 
wäre, müssten sogar noch Gerichte entscheiden. Da würde ich mir also klare 
rechtliche Vorgaben wünschen.

Noch ein Punkt, an dem wir Regelungen brauchen: Es zeichnet sich ab, dass der 
Bund dem Ausbau der erneuerbaren Energien und auch dem Ausbau von Leitun-
gen jetzt einen Vorrang einräumen wird, dass er also erklärt: Wenn solche Infra-
struktur gebaut wird, hat das einen Vorrang vor anderen Schutzgütern, an der 
einen oder anderen Stelle sogar vor Landschafts- und Naturschutz. Anders wird 
uns das nicht gelingen. Wir werden uns, wenn wir in einem Industrieland leben 
wollen, daran gewöhnen müssen, dass wir überall Energieerzeugungsanlagen 
sehen.

Meine Bitte an der Stelle ist: Es wird wohl, da entsprechende Gesetze bundesrats-
zustimmungspflichtig sind, darauf hinauslaufen, dass es an der Stelle wieder Län-
deröffnungsklauseln gibt. Der Freistaat hat sich in den letzten Jahren bei solchen 
Länderöffnungsklauseln sehr lange Zeit gelassen, das durchzuführen, mit dem 
Ziel, dass, wenn der Bund solche Maßnahmen ermöglicht, diese im Freistaat 1 : 1 
umgesetzt werden.

Ich möchte noch zwei Denkanstöße geben, die etwas über das hinausgehen, was 
im Gesetzentwurf steht. Sie betreffen Themen, von denen ich glaube, es ist wich-
tig, dass man nicht nur im Zusammenhang mit dem Gesetz darüber nachdenkt. 
Eine Herausforderung ist: Wir brauchen, wenn wir diese Transformation erfolgreich 
gestalten wollen, ein anderes Verhältnis von Stadt und ländlichem Raum; denn die 
Städte werden als Agglomerationsraum weiterhin von großer Bedeutung sein. In 
ihnen finden Wertschöpfung und Innovation statt. All die Vorteile der Ballungsräu-
me werden wir weiterhin brauchen. Wir haben gemerkt, dass Homeoffice zwar nett 
ist, kreatives Arbeiten aber doch eher in der Agglomeration stattfindet.

Aber wir werden die Energie, die wir dafür brauchen, nicht allein in unseren Städ-
ten erzeugen können, sondern wir werden Landkreise brauchen, die bewusst er-
klären: Die Partnerschaft zwischen Stadt und Land stellen wir so auf, dass in Zu-
kunft in den Landkreisen Energieüberschüsse produziert werden, die den Städten 
zugutekommen. – Aus meiner Sicht muss der Gesetzgeber dazu beitragen, dass 
die Gewinne aus dieser Wertschöpfung dann auch in den Landkreisen. Ansonsten 
werden wir dafür nämlich keine Akzeptanz finden. Das ist meine Anregung über 
den Tag hinaus. In der Diskussion können wir gern noch mehr darüber reden.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Janik. – Wir gehen 
weiter in der Runde. Jetzt kommt Prof. Dr. Remo Klinger an die Reihe. Er ist Hono-
rarprofessor der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, Eberswalde, und Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht. Herr Klinger, Sie haben das Wort.

SV Prof. Dr. Remo Klinger (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde): 
Frau Vorsitzende! Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jurist und werde mich 
daher auf die juristischen Details des Gesetzentwurfs konzentrieren. Den Ein-
gangsvortrag habe ich in drei kleine Teile gegliedert: etwas Lob, der Verweis auf 
fehlende Kurzschrift und die Frage, ob die Instrumente tatsächlich geeignet sind.
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Zunächst etwas Lob: Man ist einen kleinen Schritt vorangegangen – das muss 
man sagen –, vor allen Dingen durch die Angleichung der Ziele. Ich bin bei 
Herrn Oberbürgermeister Janik, der gesagt hat, wir sollten uns auf die Maßnahmen 
konzentrieren. Aber Ziele sind schon wichtig; denn sie sind der Maßstab, an dem 
wir unsere Maßnahmen ausrichten sollten. Insofern sind die Zielfestlegungen von 
nicht unerheblicher Bedeutung. Ganz freiwillig ging es vielleicht doch nicht vonstat-
ten, dass man diese Ziele – gerade das 2030er-Ziel – gewählt hat; denn aus dem 
Grundsatz der Bundestreue, wie man juristisch sagt, ist man verpflichtet, dem 
Bund Treue zu zeigen. Wenn der Bund ein 2030er-Ziel mit 65 % hat, sollten die 
Länder nicht zurückbleiben. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Be-
schluss vom 18. Januar 2022 klar gesagt: "Klimaschutzziele des Bundes ohne ei-
gene Gesetzgebung in den Ländern sind nicht zu erreichen."

Gleichwohl ist es, wie man feststellt, wenn man den ganzen Bund betrachtet, im 
Bund keine Selbstverständlichkeit, dass man so reagiert. Wir haben beispielsweise 
ein nördliches Bundesland – Niedersachsen –, das sich auf seinen Internetseiten 
offiziell als das "Klimaschutzland Nr. 1" bezeichnet. Wenn man aber die Ziele mit 
denen des Bundes abgleicht, stellt man fest, dass sie denen des Bundes noch hin-
terherhinken. Das ist schon bemerkenswert. Wir haben sogar sechs Bundesländer, 
die gar kein Klimaschutzgesetz haben. – So viel zum Lob.

Zu den Ambitionen: Die Ambitionen sind im Gesetzentwurf beschrieben. Es soll 
auch ein Beitrag zum Erreichen der internationalen Ziele geleistet werden, womit 
das Pariser Abkommen angesprochen ist. Ist Bayern dazu in der Lage? – Um es 
klar zu sagen: Bayern ist durch das Pariser Abkommen nicht verpflichtet; das ist 
die Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland muss sich 
daran halten. Nun ist sie föderal aufgebaut, sodass auch die Gliedstaaten ihren 
Anteil erbringen müssen.

Schauen wir uns das im letzten Jahr novellierte Bundes-Klimaschutzgesetz an. Es 
gibt Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts, wie man die Budgets dort ermit-
telt. Wenn man sich das anschaut und den Sechsten Sachstandsbericht des IPCC 
vom letzten Jahr danebenlegt, kommt man klar zu dem Ergebnis: Auch die deut-
schen Ziele hinken noch weit hinter denen des Pariser Abkommens hinterher. Wir 
haben Budgetermittlungen vorliegen, die vom Sachverständigenrat für Umweltfra-
gen geteilt worden sind. Es geht um ein 1,7-Grad-Ziel. Wir reden nicht mehr von 
einem 1,5-Grad-Ziel. Wer sich ernsthaft damit befasst, muss sagen, dass eine Er-
wärmung um lediglich 1,5 Grad mit diesen Zielen unerreichbar ist. Selbst bei einem 
1,7-Grad-Ziel liegen wir mit einer 83-prozentigen Wahrscheinlichkeit für den Bund 
bei einem Budget von 4,19 Gigatonnen. Wenn man die Klimaschutzziele des Bun-
des bis 2030 danebenlegt, erkennt man, dass schon 5,31 Gigatonnen verbraucht 
sind. Das heißt, ab 2038 müssten wir treibhausgasneutral sein. Das werden wir 
nicht schaffen. Schon auf der Bundesebene sind die Ziele nicht mit denen des Pa-
riser Abkommens vereinbar, und wenn sich Bayern bis 2030 die gleichen Ziele 
setzt wie der Bund, wird man da schwerlich eine Kompatibilität erreichen können. 
Das funktioniert rein mathematisch nicht.

Kommen wir zu den Instrumenten: Ist denn dieser Gesetzentwurf hinsichtlich sei-
ner Instrumente geeignet, die Ziele, die man sich immerhin gesetzt hat, zu errei-
chen? – Ich habe schwere Zweifel. Die sind darin begründet, dass es doch relativ 
wenige Zielsetzungen sind. Wir haben keinen verbindlichen Reduktionspfad bis 
2030. Bis dahin sind keine konkreten Ziele reguliert, sodass man im Gesetzentwurf 
noch nicht einmal den Hinweis findet, dass die Emissionen bis dahin stetig abneh-
men sollen. Es gab zuletzt auch Jahre, in denen sie stetig gestiegen sind. Auch 
das ist nicht geregelt.
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Insofern fehlen dort die Ziele bzw., was den Reduktionspfad betrifft, die Zwischen-
ziele oder Zwischenschritte. Das ist wie bei uns allen. Wenn ich mich selbst an-
schaue: Ich nehme mir immer wieder aufs Neue vor, in fünf Jahren einen Marathon 
zu laufen. Aber wenn ich bis dahin nicht einmal Strecken von 3, 5 und 10 km 
jogge, sondern nur Fahrrad fahre, werde ich das Ziel wieder nicht erreichen. Ich 
scheitere, wenn ich mir nicht die notwendigen Zwischenziele setze. Es fällt hier 
also auf, dass der Reduktionspfad bis 2030 ungeregelt bleibt.

Wir sehen auch, dass es für die Anwendung der Instrumente, wie das Klimaschutz-
programm, im Gesetzentwurf keine konkreten Fristen gibt. Es steht dort nicht, 
wann das Klimaschutzprogramm konkret vorzulegen und fortzuschreiben ist. Auch 
dort fehlt es an expliziten Fristen. Der Klimabericht ist jetzt jährlich vorzulegen; das 
stimmt. Das ist jetzt mit einer strengeren Frist als vorher versehen worden, aber 
was folgt denn daraus? – Nur eine Informationspflicht. Und was folgt aus den Infor-
mationen? – Nichts. Da versandet es wieder. Die Konsequenzen fehlen. Überspitzt 
könnte man formulieren, dass die einzige harte Frist, die im Gesetzentwurf mit 
einer Konsequenz versehen ist, die in Artikel 11 verankerte ist: die Verleihung des 
Bayerischen Klimaschutzpreises. Die ist hart belegt; denn da wird ein Preis verlie-
hen. Damit ist eine harte Konsequenz verbunden. Aber ansonsten ist das leider 
nicht so.

Deswegen habe ich schwere Zweifel daran, dass man mit diesen Mechanismen 
das Ziel erreichen kann. Gut ist, dass man Ziele hat; denn der Langsamste, der 
sein Ziel nicht aus den Augen verliert, ist immer noch besser als der, der überhaupt 
kein Ziel hat. Der Langsame wird zumindest irgendwann einmal ankommen. Aber 
für den Klimaschutz ist das kein Maßstab. Uns rennt die Zeit davon. Wir müssen 
schneller sein, und deswegen ist diese Dekade entscheidend. Daher brauchen wir 
dort gesetzliche Ziele, die mit Mechanismen versehen sind, bei denen man sicher 
sein kann, dass man sie umsetzt.

Wenn jemand jetzt meint: "Na ja, wir haben einen Freistaat und eine Landesregie-
rung, die bekannt dafür ist, dass sie ihre Ziele erreicht und Grenzwerte einhält", 
komme ich aus meiner beruflichen Beschäftigung nicht umhin, festzustellen, dass 
man diese Sicherheit nun gerade nicht hat. Ich bin seit 20 Jahren mit Verfahren zur 
Luftqualität befasst. Der Freistaat hat es, trotz zwölfjähriger Grenzwertüberschrei-
tung, als einziges Bundesland in Deutschland bis heute nicht geschafft, die Grenz-
werte für die Luftqualität in München und wahrscheinlich auch in Nürnberg einzu-
halten. Der Rechtsverstoß ist seit zwölf Jahren offenbar. Es ist also nicht so, dass 
man hier mit großer Sicherheit sagen kann: Das, was man sich vornimmt, wird ge-
macht; das, was im Gesetz steht, wird eingehalten. – Nein, die Erfahrung ist eine 
andere.

Ich komme zum letzten Punkt. Die Eingangsrednerin, Frau Dade, hat erwähnt, 
dass ein Klagerecht fehlt. Im Gesetzentwurf steht, dass subjektive Rechtspositio-
nen und klagbare Rechte aus dem Gesetz nicht abgeleitet werden sollen. Das Co-
pyright für diese Regelung kann sich Bayern nicht anheften; das stammt aus § 4 
Absatz 1 Satz 10 des Bundes-Klimaschutzgesetzes. In NRW hat man das schon 
vorher ins Gesetz geschrieben. Derjenige, der das im Bundesumweltministerium 
entworfen hat, hat das sehr bewusst gemacht; denn er hat geschrieben, die Rech-
te werden nicht begründet. Rechte, die schon bestanden, mussten nicht noch ein-
mal begründet werden. Verbandsklagerechte zum Klimaschutz bestanden schon 
vorher. Insofern ist diese Regelung für mich als Anwalt etwas, zu dem ich sagen 
kann: Damit habe ich kein Problem. Wir können trotzdem klagen. Es gibt das Uni-
onsrecht, es gibt das Völkerrecht. Es muss nichts extra begründet werden; das war 
vorher schon da.
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Aber rechtspolitisch ist es ein bisschen so, dass man sagen kann: Muss man eine 
solche Regelung aufnehmen, oder drückt man damit nicht eigentlich aus: "Wir stel-
len euch hier ein Gesetz vor, wir schreiben dort Ziele hinein, aber denkt ja nicht, 
dass wir sie wirklich erreichen und uns vor Gericht dafür verantworten müssen"? 
Ich sage einmal zurückhaltend: Das ist rechtspolitisch nicht schön. – Vielen Dank.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Klinger. – Jetzt kom-
men wir zu Michael Limburg. Er war schon einmal als Sachverständiger zu einer 
Anhörung zum Klimaschutzgesetz geladen. Herr Limburg ist Vizepräsident von 
EIKE e. V. Was das ist, können Sie uns bestimmt besser erklären, als ich es könn-
te. Bitte schön, Herr Limburg.

SV Michael Limburg (EIKE e. V.): Frau Vorsitzende, Herr stellvertretender Vorsit-
zender, meine Damen und Herren! Ganz kurz: EIKE ist ein Zusammenschluss von 
Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und auch einigen Geisteswissenschaftlern, die 
sich zum Ziel gesetzt haben, die Frage zu klären, wie weit wir überhaupt Klima-
schutz betreiben können und welche Auswirkungen die Maßnahmen haben.

Meinen Ausführungen voranstellend möchte ich die Erfahrung zur Kenntnis geben, 
dass wir zwei Jahre nach der Verabschiedung des Bayerischen Klimaschutzgeset-
zes in einer völlig anderen Situation sind. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen 
ist: Seit etwa Mitte des vergangenen Jahres haben wir wahnsinnige Steigerungen 
bei den Energiepreisen, ausgelöst durch eine massive Verknappung, und seit drei 
bis vier Monaten findet das in einem Ausmaß statt, wie wir es noch nie hatten. Wer 
Zeitung gelesen hat, weiß auch, dass vor drei Tagen die Pipelines gesprengt wur-
den. Das sind neue Situationen, auf die ich, wenn ich noch etwas Zeit habe, am 
Ende meiner Ausführungen zurückkommen werde.

Zunächst gehe ich auf den Fragenkatalog ein. Dort finden sich drei Fragen, die mir 
besonders wichtig erscheinen. Im Block I "Grundsätzliches/Länderkompetenzen" 
sind es die Fragen 9: und 10: Wie bewerten Sie die Zielsetzungen im Klimaschutz-
gesetz hinsichtlich Sinnhaftigkeit und Realisierbarkeit? Wie bewerten Sie den Ein-
fluss des Klimaschutzgesetzes auf das globale Klima? Im Block V "Kosten/Sonsti-
ges" ist es Frage 1: Wie bewerten Sie die rund 150 Maßnahmen des begleitenden 
Klimaschutzprogramms hinsichtlich deren Reduktionsmenge für das Erreichen des 
Klimaschutzzieles, ihrer generellen Verbindlichkeit und der Wahrscheinlichkeit der 
tatsächlichen Umsetzung? – Diese Fragen will ich kurz beantworten.

Die Antwort auf Frage 9 heißt: Bayern kann die genannten Ziele in Bezug auf 
einen imaginären Klimaschutz, ob er nun global oder lokal ist, niemals erreichen, 
und das weiß eigentlich auch jeder in diesem Saal – oder sollte es wissen. Wer es 
nicht mehr weiß, kann meine Ausführungen vom letzten Mal nachlesen.

Die Antwort auf Frage 10 heißt: Weder Bayern noch Deutschland noch die Welt 
haben einen Einfluss auf das Weltklima – auch das weiß ein jeder hier oder müsste 
es wissen –; und das hat nicht nur damit etwas zu tun, dass es per Definition kein 
Weltklima gibt, sondern lediglich lokale Klimate. Zur Erinnerung: Wetter ist fühlba-
re, erlebbare Physik, Klima ist dagegen ausschließlich Statistik, also Mathematik, 
eine von Menschen ersonnene theoretische Struktur, um Wetterprozesse eventuell 
besser zu verstehen und die Welt, in der wir leben, ein wenig zu ordnen. Es hat 
auch etwas damit zu tun, dass sämtliche Maßnahmen, die in dem Gesetzentwurf 
genannt werden und umgesetzt werden sollen, keinerlei Einfluss auf die Tempera-
turen haben – nicht in der Welt, nicht in Deutschland und auch nicht in Bayern.

Damit beantwortet sich die Frage nach den 150 Maßnahmen von selbst: Wenn die 
Maßnahmen umgesetzt würden – was Sie, meine Damen und Herren, noch verhü-
ten können, vielleicht sogar müssen –, würden sie weder am Weltklima noch am 
lokalen Klima das Geringste ändern, von ein wenig Mikroklima in den geplanten 
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Moorlandschaften abgesehen. Aber dafür würden sie unermesslichen Schaden an-
richten.

Darauf möchte ich im Folgenden etwas präziser eingehen. Die vom Gesetz erwar-
teten Verstärkungen und Beschleunigungen des EU-Programms "Fit for 55" hätten 
allein für Bayern Kosten und damit Wohlstandsverluste in Höhe von bis zu 130 Mil-
liarden Euro bis 2030 zur Folge. Diese Summe von 130 Milliarden Euro entspricht 
fast dem Doppelten des bayerischen Staatshaushalts. Das wollen Sie eigentlich er-
reichen, und zwar für nichts oder buchstäblich nichts. Man kann das nämlich be-
rechnen – dafür gibt es Klimamodelle, die die UN verwenden –: Die Absenkung der 
Emissionen um die 55 %, die die EU bis 2030 anvisiert – Bayern will sogar bis 
2028 auf eine Absenkung um 60 % kommen; das wäre also noch viel teurer –, er-
gäbe, nach dem "middle of the road"-Szenario des IPCC gerechnet, bis zum 
Jahr 2100 sage und schreibe ganze 4 Tausendstel Grad Kelvin weniger. Das Pro-
gramm, das verwendet wurde, ist das SSP2-Programm: "middle of the road". Sie 
werden mir zustimmen, das ist weniger als nichts – und das auch nur, wenn Bay-
ern und die gesamte EU ihre Ziele von 55 bis 60 % Absenkung erreichen würden 
und wenn man fälschlicherweise davon ausginge, dass das emittierte CO2 einen 
Einfluss auf die Temperatur hätte. Das funktioniert also nie und nimmer, und Sie 
müssen das wissen; denn es ist vom IPCC vorgerechnete Klimaphysik.

Aber es funktioniert auch aus einem anderen Grund nicht: Die Welt folgt dem Gan-
zen nicht. Gerade hören wir, dass China plant, Hunderte neue Kohlekraftwerke zu 
bauen, ebenso wie Indien, Russland und weitere asiatische Staaten. Die legen 
zwar Lippenbekenntnisse, steigern ihre Emissionen aber Jahr für Jahr beträchtlich 
und dürfen das auch.

Aber das ist noch nicht alles. Wir erleben zurzeit eine Katastrophe, wie es sie seit 
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat, nämlich durch eine Verteuerung 
der Energie. Gesetze wie diese – und das ist der Hauptpunkt – sind die Ursache 
dafür. Ich weiß, Putin ist der Schurke, der ist schuld, der dreht uns den Gashahn 
zu. Das stimmt alles, doch es ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Zur ganzen 
Wahrheit gehört vor allem, dass fast alle Energieförder- und Explorationsunterneh-
men, also Kohleförderunternehmen, Bergbauunternehmen, Öl- und Gasförderun-
ternehmen – insgesamt 1.200 Unternehmen weltweit –, seit der Pariser Klimaüber-
einkunft ihre Investitionen in diesen Bereich massiv, nämlich um mehr als zwei 
Drittel, verringert haben.

Sie suchen, sie erschließen, und sie fördern nicht mehr. Warum? – Die großen 
Kreditgeber, also die Weltbank, Blackrock und unsere Banken, schreiben ihnen 
das so vor und verweigern ihnen die Kredite – "Deinvestment" nennt man das ver-
schleiernd –, mit dem Ergebnis, dass die vorhandenen Quellen umso intensiver 
ausgebeutet, sozusagen immer mehr am Limit gefahren, wodurch die Energie 
knapper und deren Gewinnung teurer wird: künstlich verknappt und bewusst ver-
teuert. Das geschieht zusätzlich zu den bekannten Abgaben und Steuern, z. B. der 
CO2-Steuer und dem Emissionshandel.

Das ist der Hauptgrund für die derzeitige Situation, und deswegen, meine Damen 
und Herren, geht der Gesetzentwurf durchgängig von sachlichen wie rechtlichen 
Unmöglichkeiten aus und versucht, diesen Mangel durch sprachliche Umschrei-
bungen, die wissenschaftlich eindeutig definiert klingen, zu verschleiern. Man ver-
stößt gegen die Grundprinzipien des demokratischen Umgangs miteinander, weil 
der Gesetzentwurf Begriffe enthält, die keine klare Bedeutung haben, wie bei-
spielsweise "Klimaschutz", oder deren Inhalte nicht in die Zuständigkeit dieses 
Landtags fallen. Es werden begriffliche Unmöglichkeiten beschrieben, wodurch 
auch das grundgesetzlich verankerte Verhältnismäßigkeitsgebot verletzt wird. Mich 
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wundert, dass die Juristen das nicht erkennen. Das Verhältnismäßigkeitsgebot 
schreibt nicht nur einen legitimen Zweck vor, sondern ebenso die Geeignetheit, die 
Erforderlichkeit und die Angemessenheit. Allein deswegen verstößt der Gesetzent-
wurf nach meiner Meinung gegen das Verfassungsgebot der Verhältnismäßigkeit.

Wir sollten – das ist mein dringender Appell – diese ganze Gesetzgebung zumin-
dest für zehn Jahre stoppen, um zu sehen, wie wir durch diese Krise kommen. Mit 
diesem Appell möchte ich meine Ausführungen beenden. – Danke.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Limburg. Ich denke, 
die Meinungen haben Sie hier exklusiv. – Ich möchte jetzt Frau Prof. Karin Pittel 
das Wort erteilen. Sie ist uns zugeschaltet. Frau Prof. Pittel ist Klimarätin und Leite-
rin des ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen. Auch sie war schon bei 
uns zu Gast. – Frau Pittel, Sie haben jetzt das Wort. Bitte sehr.

SVe Prof. Dr. Karen Pittel (ifo Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen): 
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung! Ich werde mich in meinem State-
ment vor allen Dingen auf ein paar grundsätzliche Aspekte des Entwurfs für das 
Klimagesetz beziehen und weniger auf das Klimaschutzprogramm eingehen. Ins-
gesamt sehe ich es sehr positiv, dass der Freistaat die strikteren Bundesklima-
schutzziele im Einklang – das sollte man auch betonen – mit dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts anpasst. Der Einfluss – das passt jetzt eigentlich ganz 
gut – der bayerischen Emissionen auf das Weltklima ist natürlich gering, aber das 
Bundesverfassungsgericht hat explizit betont, dass sich der Staat bzw. in diesem 
Fall der Freistaat seiner Verantwortung nicht durch den Hinweis auf die Treibhaus-
gasemissionen in anderen Regionen entziehen könne. Das ist mehr oder minder 
wörtlich zitiert.

Allerdings bleibt es unklar, wie es gelingen soll, dass Bayern fünf Jahre vor dem 
Bund und zehn Jahre vor der EU Klimaneutralität erreicht. Da viele Minderungsbe-
reiche de facto direkt von den Vorgaben auf der Bundes- und auf der EU-Ebene 
abhängig sind, ist dies aktuell schwer vorstellbar – auch angesichts des vorgeleg-
ten Gesetzentwurfs und des Klimaschutzprogramms.

Als Beispiel zur Verdeutlichung seien die vom EU-Emissionshandel erfassten Be-
reiche aufgeführt. Der Vorteil dieses Emissionshandels liegt gerade in seiner Flexi-
bilität. Durch die Zielsetzung 2040 wird Bayern explizit davon ausgenommen. Das 
heißt, hier braucht es bindende Regelungen, um Emissionen zu verbieten, obwohl 
diese z. B. im Rahmen des Emissionshandels auf europäischer Ebene und auf 
bundesdeutscher Ebene nach wie vor erlaubt wären. Ich stelle mir auch die Frage, 
ob das realistisch ist.

Es ergeben sich noch andere, rein praktische Fragen. Würden z. B. Anlagen und 
Kraftfahrzeuge, die in anderen Bundesländern noch zugelassen werden dürfen, in 
Bayern nicht mehr zugelassen werden? Was passiert bei Umzügen und bei Fir-
menverlagerungen? – All das sind Fragen, die für mich geklärt werden müssen, 
bevor ich das Ziel 2040 als realistisch ansehe. Ich denke, man sollte hier durchaus 
über die Zeiträume und die Daten sprechen; denn das ist quasi die Grundlage der 
gesetzlichen Regelungen und auch des Klimaschutzprogramms.

Mich verwundert auch etwas, dass nicht aufgegriffen wird, dass in einigen Indus-
triebereichen – Chemie, Zement – eine komplette Vermeidung der Emissionen bis 
2045 nicht möglich erscheint, erst recht nicht bis 2040. Das heißt, hier wird zwar 
über die Ausgleichsmechanismen, die der Staatsverwaltung zugestanden werden, 
gesprochen, aber es wird nichts in ähnlicher Hinsicht über die Emissionen Privater 
gesagt. Es wird auch auf der Ebene der Staatsverwaltung nicht explizit gemacht, 
dass es sich hier nur um unvermeidbare – die müssten zu definieren sein – Emissi-
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onen handeln sollte. In diesem Gesetzentwurf ist das weiterhin sehr weich formu-
liert.

Grundsätzlich erscheint aber, wenn man hier netto fünf Jahre früher klimaneutral 
werden möchte, die Diskussion über die Ausgleichsspeicherung oder über die 
Kompensationsregelung auf bayerischer Ebene sogar noch wichtiger als auf der 
Bundesebene. Dabei müsste selbstverständlich berücksichtigt werden – das fehlt 
aus meiner Sicht auf der Ebene der Landesverwaltung –, dass es sich hierbei nur 
um additive Maßnahmen handeln kann, also um Maßnahmen, die zusätzlich zu 
dem, was sowieso schon vorgesehen ist, durchgeführt werden. Wird das nicht ge-
macht – das ist in der aktuellen Version des Gesetzentwurfs eben nicht erkennbar 
–, muss man sich, aus meiner Sicht auch berechtigt, den Vorwurf des Greenwa-
shings gefallen lassen.

Was ich wiederum nicht ganz verstehe, ist die Abgrenzung der bayerischen Aus-
gleichsmaßnahmen, also die Bindung von CO2 in Bayern, die nicht auf der Bun-
desebene anrechenbar seien, weil das nach den Richtlinien der UNFCCC zu einer 
Doppelzählung führen würde – wobei es sich hier um eine höher geordnete regio-
nale Ebene handelt. Insofern ist meines Erachtens da keine Doppelzählung gege-
ben; auch die Emissionssenkungen in Bayern werden auf der Bundesebene einge-
rechnet.

In dem aktuellen Gesetzentwurf – da muss ich den meisten meiner Vorredner zu-
stimmen – sind viele Formulierungen immer noch sehr vage. Das bezieht sich z. B. 
auf die Möglichkeit zu Ausgleichszahlungen, aber auch auf die Solarpflicht für 
Wohngebäude – es ist unklar, warum das dort steht, wenn es doch eine reine Emp-
fehlung ist – und auf die Berücksichtigung der Klimaschutzziele bei staatlichen Vor-
haben und Förderungen.

Aus meiner Sicht ist der Verzicht auf Sektorziele unbedingt zu begrüßen. Die aktu-
ellen Entwicklungen auf der Bundesebene zeigen deutlich, dass das Erreichen von 
Sektorzielen – insbesondere jährlichen Sektorzielen – in hohem Maße von Um-
ständen abhängig ist, die außerhalb der Kontrolle des Klimaschutzes liegen. Stän-
dige Ad-hoc-Nachsteuerungsmaßnahmen aufgrund der sehr kurzfristig gesetzten 
Zwischenziele stehen klaren Rahmenbedingungen zum Erreichen der Klima-
schutzziele entgegen und können Verbraucher wie Firmen verunsichern und damit 
– das hat man auch schon beobachtet – zu ungewollten Verzögerungen bei Inves-
titionen in den Klimaschutz wie auch bei Innovationen führen.

Mich verwundert auch der etwas kryptisch gehalten Hinweis auf die Sektorziele in 
Artikel 5 des Gesetzentwurfs. Nachdem das Bayerische Klimaschutzprogramm 
sachgerechte, landesbezogene Beiträge zu den bundesweiten Sektorzielen leisten 
soll, ist nicht klar, was das genau heißt. Ich denke, dass es eher Verwirrung als 
Nutzen stiftet.

Ganz kurz zur Sicht des Bayerischen Klimarats: Aus der Sicht des Bayerischen Kli-
marats ist absolut zu begrüßen, dass seine Unabhängigkeit gestärkt wird. Aller-
dings ist es immer noch sehr unklar, was ein Tätigkeitsbereich und seine Aufgaben 
eigentlich sind. Davon ist nach wie vor nichts im Gesetzestext verankert. Auch ist 
er nach wie vor ein Kann- und kein Muss-Gremium. Insofern wäre es zu begrüßen, 
wenn dies geklärt würde und wenn hinsichtlich der Überwachung der erzielten 
Fortschritte und der Evaluierung der vorgesehenen Maßnahmen des Klimaschutz-
programms ein unabhängiges Gremium beauftragt würde. Das ist bisher nicht der 
Fall.

Zum Klimaschutzprogramm nur wenige Anmerkungen: Inwieweit das Programm 
ausreichen wird, um das Erreichen der bayerischen Klimaschutzziele sicherzustel-
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len, ist aus meiner Sicht so nicht zu beurteilen, da das Programm extrem kleinteilig 
ist. Ich habe einmal versucht, durchzuzählen: Ich glaube, bei 20 plus x Maßnah-
men kann überhaupt etwas über die Beiträge zur CO2-Reduktion gesagt werden.

Bei der Energiewende hin zu den erneuerbaren Energien – auch im Bereich der 
Wärme; das haben wir ebenfalls schon gehört – sind, was schon verzögernd 
genug ist, häufig nicht nur die Ausweisung der Flächen und die Akzeptanz das 
Problem, sondern auch die Prozesse und die Genehmigungsverfahren und die be-
schränkte Verfügbarkeit von Fachpersonal. Da verwundert es einen etwas, dass 
man mit dem Klimaschutzprogram nicht stärker versucht, diese Hindernisse abzu-
bauen. Das sind Aspekte, die hinsichtlich des verfügbaren Personals in Behörden, 
aber auch hinsichtlich Ausbildungsinitiativen auf der kommunalen oder auf der 
Landesebene sehr gut adressiert werden könnten. Aus meiner Sicht wird da nicht 
genug getan.

Ich finde, wie gesagt, vieles immer noch sehr vage. Vieles müsste expliziter, klarer 
und verbindlicher formuliert werden. Aber es ist ein gewisser Schritt nach vorne ge-
genüber dem alten Klimaschutzgesetz.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Pittel. – Jetzt kom-
men wir zu Markus Steurer. Er ist auch Klimarat und zudem Geschäftsführer der 
infra fürth Unternehmensgruppe. – Herr Steurer, Sie haben jetzt das Wort.

SV Marcus Steurer (infra fürth Unternehmensgruppe): Vielen Dank für die Einla-
dung. Eine kurze Erklärung: Die infra fürth GmbH ist ein klassisches Querver-
bundsstadtwerk. Insofern bin ich neben meiner Tätigkeit als Klimarat auch ein Ver-
treter der bayerischen Energieversorgung. Ich versuche, die Redezeit einzuhalten. 
Dass ich es schaffe, kann ich nicht versprechen. Aber es ist schon sehr viel gesagt 
worden. Insofern möchte ich auf Wiederholungen verzichten, wobei ich ausdrück-
lich anmerke, dass ich nicht allen Vorrednern in toto zustimme. Es gibt durchaus 
kontroverse Meinungen. Aber das ist auch richtig. Wir sind hier, um unterschiedli-
che Ansichten vorzutragen.

Das Wort, das ich dem Ganzen als Überschrift geben möchte, lautet "Verbindlich-
keit". Ich glaube, das ist genau das Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen müs-
sen. Dabei möchte ich mich auf drei kleine Themen beziehen; der Rest wurde, wie 
gesagt, bereits zur Genüge erläutert. Verbindlichkeit heißt, dass es Zielvorgaben 
gibt. Das steht in dem Gesetzentwurf; das ist gut. Ob die Ziele erreichbar sind oder 
nicht, ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, das werden wir irgendwann sehen.

Verbindlichkeit bedeutet ebenso, dass es einen Maßnahmenkatalog oder ein Kli-
maschutzprogramm gibt. Ich sehe es als durchaus sinnvoll an, eine Trennung zwi-
schen dem Gesetz als Rahmen und dem Klimaschutzprogramm, das einen Maß-
nahmenkatalog beinhaltet, zu vollziehen. Warum? – Ich kann hier sehr schnell sehr 
viele Änderungen vornehmen, wenn gewisse Ziele nicht erreicht oder gewisse 
Maßnahmen nicht in der geforderten Zeit umgesetzt wurden.

Ich komme damit zu dem Thema "Kontrollgremium". Das Kontrollgremium gibt dem 
Maßnahmenkatalog des Gesetzes eine Verbindlichkeit. Das heißt, dieses neu ein-
geführte Kontrollgremium muss mit den entsprechenden Rechten ausgestattet 
werden, die über eine reine Berichtsmöglichkeit hinausgehen. Das betrifft, wie es 
meine Vorrednerin Frau Pittel gesagt hat, am Ende auch den Klimarat. Es geht 
nicht darum, irgendwelche Gremien zu schaffen, deren Mitglieder ein bisschen er-
zählen und ein bisschen eruieren dürfen, sondern sie müssen auch gewisse Rech-
te haben, die weit über Empfehlungen hinausgehen.

Pflichten müssen auch die Kommunen haben – wieder geht es um Verbindlichkeit 
–: Die Kommunen dürfen nicht nur Empfehlungen erhalten. Sie wollen nicht nur 
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Empfehlungen erhalten – das hat Herr Janik vorhin gesagt –, sondern sie wollen 
auch Rechte bzw. Pflichten haben, selbst wenn das, worüber wir schon oft genug 
diskutiert haben, finanzielle Pflichten seitens des Freistaates auslösen könnte. 
Dabei glaube ich, das eine bedingt das andere. Das kann aber durchaus auch von 
Vorteil sein; denn wenn der Freistaat den Kommunen gewisse Pflichten auferlegt 
und ihnen dafür Geld gibt, kann er auch eine Richtung bestimmen. Am Ende sind 
es nicht nur der Freistaat und die Kommunen, die als Vorbild wirken müssen, son-
dern man muss auch dem einzelnen Bürger und der Wirtschaft zeigen können, 
dass der Freistaat und die Kommunen vorangehen.

Bei dem Thema "Freistaat und Verpflichtung" möchte ich die Solarpflicht heraus-
greifen, die ich als Vertreter eines Energieversorgers grundsätzlich unterstütze, 
wobei meine Bitte ist: Denken Sie ein bisschen daran, dass der durch PV-Anlagen 
erzeugte Strom immer auch irgendwo in ein Netz eingespeist werden muss. Da 
wäre es uns lieber, wenn die PV-Anlagen vorrangig auf Dachflächen und erst in 
einem zweiten Schritt auf Freiflächen installiert würden und wir die Möglichkeit hät-
ten, entsprechende Netze dafür auszubauen. Der Freistaat gibt sich eine Solar-
pflicht für die Hausdächer mit dem Hinweis "verfügbare Haushaltsmittel" – ein 
durchaus dehnbarer Begriff. Nach Kassenlage auszubauen ist etwas vage. Hier 
sollte der Freistaat mutiger sein und sagen: "auf allen verfügbaren, sinnvoll nutzba-
ren Dachflächen".

Dazu möchte ich noch darauf hinweisen, dass es mehrere schöne neue Verord-
nungen gibt – wobei wir jetzt sehen werden, ob die schön sind. Da ist z. B. die En-
SimiMaV, die Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Das 
betrifft unser Stadtwerk, aber auch viele andere Unternehmen, die Energieaudits 
durchführen. Wir müssen jetzt innerhalb von 18 Monaten sämtliche Energieeffizi-
enzmaßnahmen durchführen, die wirtschaftlich sind. Über die Wirtschaftlichkeit 
entscheiden nicht wir, sondern das wird anhand einer DIN-Norm entschieden, die 
vorgegeben ist. Ob unsere Haushaltslage das hergibt oder nicht, wird in dem Fall 
gar nicht gefragt, sondern wir müssen das umsetzen. – So viel zu dem Thema Ver-
bindlichkeit.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Steuer. – Ich begrüße 
last but not least Herrn Völkel. Er hat den Lehrstuhl für Geomorphologie und Bo-
denkunde der Technischen Universität München inne und ist uns zugeschaltet. – 
Herr Völkel, Sie haben das Wort.

SV Prof. Dr. Jörg Völkel (TU München): Frau Vorsitzende, meine Damen und 
Herren! Ich mache es auch knapp und richte dabei den Fokus auf den Boden, auf 
dem wir leben. Er ernährt nicht nur Bayern, sondern er ist auch global der wichtigs-
te Player im ganzen Klimageschehen. Der Boden wird in vielerlei Hinsicht komplett 
unterbewertet. Da er unterbewertet wird, ist auch hier der Hebel, um mit ihm etwas 
zu machen.

Natürlich gibt es im Klimaschutzgesetz entsprechende Ansätze; ich verweise z. B. 
auf die Maßnahmenkataloge. Wenn wir nicht über den Verkehr, den Hausbau oder 
den Energieverbrauch reden – das sind alles wahnsinnig wichtige Themen; die 
Sektorziele zu beseitigen, wie Kollegin Pittel ausgeführt hat, halte ich auch für not-
wendig –, sondern uns die Landschaft anschauen, in der wir leben, die Europa 
kennzeichnet und in der der ganze Globus in irgendeiner Form dargestellt ist, stel-
len wir fest: Immer wieder ist es der Boden – die Lithosphäre –, diese Schnittstelle 
zwischen Atmosphäre, Biosphäre und Hydrosphäre, der die gesamte Steuerung 
übernimmt. Er ist einerseits durch das Klima geschaffen, und andererseits steuert 
er es.
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Das heißt im Klartext: Landnutzung meint Boden, und Landnutzung ist ein geopoli-
tischer Ansatz. Nichts passiert, ohne dass der Boden entweder schuld ist oder 
etwas begünstigt hat. Schuld ist er meistens nur dann, wenn das Tragfähigkeitspo-
tenzial deutlich überschritten wurde. Das macht der Mensch; das ist also die an-
thropogene Wirkung.

Jetzt kehren wir in den Freistaat zurück: Es geht um die Schäden, die entstehen, 
und das sage ich ohne Schuldzuweisung an diejenigen, die den Boden bewirt-
schaften. Es ist auch ganz egal, ob wir hier von Ökolandbau, von konventionellem 
Landbau oder von der Forstwirtschaft reden; es geht nur darum, wie der Boden 
schlussendlich aussieht. Die Schäden, die man ihm zugefügt bzw. in der Vergan-
genheit zugefügt hat – Stichwort: Nitrat –, sind nicht eingepreist. Die finden wir 
nicht in der Nahrungsmittelproduktion. Es ist versucht worden, den Verlust an Bio-
diversität auszurechnen. Das alles hängt mit dem Klima zusammen. Das ist ein 
Fokus, den wir unbedingt mit einbringen müssen.

Wir haben am System zu arbeiten, wenn wir am System etwas ändern wollen. Ver-
stehen Sie mich nicht falsch: Ich möchte nach all den Statements, die wir von den 
Vorrednern gehört haben, den Fokus vor allen Dingen auf diesen wichtigen Ansatz 
legen. In dieser Form findet er in vielen Gesetzen nicht die notwendige Beachtung. 
– Vielen Dank bis hierhin.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Völkel, für dieses 
kurze Statement. – Damit sind wir mit den Stellungnahmen der Sachverständigen 
durch. Nun können die Abgeordneten den Sachverständigen Fragen stellen.

Eine Bemerkung vorneweg, da es immer Beschwerden wegen der Rednerliste 
gibt: Diese Anhörung wurde mit Minderheitenvotum im Umweltausschuss be-
schlossen. Das heißt, drei Fraktionen haben diese Anhörung durchgesetzt: die 
GRÜNEN, die SPD und die FDP. Den Abgeordneten dieser drei Fraktionen möchte 
ich jetzt den Vortritt lassen; danach kommen die anderen Fraktionen in der Reihen-
folge ihrer Fraktionsgröße an die Reihe. So habe ich das immer gehandhabt und 
werde es auch heute so handhaben.

Wir beginnen mit der grünen Fraktion, die den Antrag auf Durchführung dieser An-
hörung gestellt hat. Das Wort hat der Kollege Patrick Friedl.

Abg. Patrick Friedl (GRÜNE): Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Erst einmal geht mein ganz herzlicher Dank an die Expertinnen und Experten für 
ihre Ausführungen. Ich lege zunächst mein Fazit zu den meisten Stellungnahmen, 
die wir gehört haben, dar und knüpfe daran drei Fragen.

Das Bayerische Klimaschutzgesetz ist auch mit den vorgelegten Änderungsvor-
schlägen – vor zwei Jahren hatten wir ein ähnliches Fazit – ambitionslos und un-
verbindlich. Hinzugekommen ist, dass es eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts gibt. Dieser genügt es nicht; insofern kann man es auch als 
verfassungswidrig bezeichnen.

Zur Ambitionslosigkeit eine Frage an Frau Dade: Es fehlen in dem Gesetzentwurf 
konkrete und operationalisierbare Treibhausgasziele. Es gibt sozusagen keine Jah-
reshorizonte und keinen Reduktionspfad. Was empfehlen Sie? Empfehlen Sie ein 
konkretes Jahresbudget, einen Reduktionspfad, wie ihn Herr Klinger vorgeschla-
gen hat, oder ein Gesamtbudget? Wollen Sie auch eine Einschätzung zu den sek-
toralen Zielen abgeben?

Zur Unverbindlichkeit: Es wurde hier öfter gesagt, dass es an der Verbindlichkeit 
fehlt. Dazu frage ich Herrn Gnädinger und Herrn Klinger. Die Kommunen – das 
wurde hier auch angesprochen – haben nur Empfehlungen erhalten. Das Thema 
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"Verkehrsreduktion", zu dem Sie, Herr Gnädinger, schriftlich viel ausgeführt haben, 
und das Thema "Stopp der Flächenversiegelung", zu dem wir heute nur indirekt, 
nämlich durch Ihre Verkehrsinfrastrukturhinweise, gekommen sind, sind hier ganz 
ausgespart. Ist das bei einem solchen Gesetz verantwortbar? Sollten die Kommu-
nen verpflichtet werden? In welcher Form sollten sie verpflichtet werden? Kann das 
in gesetzlicher Form bestehen? Was fordern Sie an gesetzlichen Regelungen in 
Richtung Verkehrsreduktion und Flächenfraß?

Die dritte Frage bezieht sich auf das Thema "Verfassungswidrigkeit". Wir haben 
gehört, dass es hier nur allgemeine, globale Ziele gibt, dass diese aber, wie ge-
sagt, nicht operationalisiert werden. Es gibt keine Instrumente. Es gibt ein Pro-
gramm – es wurde gerade gepriesen, dass es ein Programm daneben gibt –, aber 
das Programm hat keine Verbindlichkeit. Wenn ich mir den Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts anschaue und die Notwendigkeit sehe, wegen der Bewahrung 
der Freiheitsrechte für die kommenden Generationen verbindlich zu handeln, muss 
ich sagen: Ich finde in dem Gesetz keinen Anhaltspunkt dafür. Deswegen frage ich 
Herrn Klinger und Herrn Gnädinger als Juristen: Muss ich da nicht eigentlich von 
der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes sprechen? Sie haben vorhin von der Klag-
barkeit gesprochen. Kann das auch überprüft werden?

Abg. Florian von Brunn (SPD): Meine Fragen gehen an Herrn Essers von Wa-
cker Chemie und an Herrn Janik. Herr Essers, ich habe Sie vorhin so verstanden, 
dass Sie – über die momentane Situation hinaus, dass wir alle verfügbaren Ener-
gieressourcen ans Netz bringen müssen – dafür plädiert haben, dass wir, insbe-
sondere auch um die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Industrie und die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Arbeitsplätze zu sichern, alle erneuerbaren Energien und 
alle zukunftsfähigen Energieformen so schnell wie möglich ausbauen.

Jetzt möchte ich an Sie die Frage stellen: Ich glaube, wir sind uns alle einig – oder 
zumindest in Teilen einig –, dass das die Windkraft, die Solarenergie, die Wasser-
stoffleitungen usw. einschließt. Können Sie noch etwas zu dem Thema "Ausbau 
der Leitungsnetze" sagen, insbesondere zu den HGÜ-Leitungen aus Sicht der In-
dustrie, aber auch zu den Leitungsnetzen in Bayern? Wo sehen Sie in der Landes-
politik Ansatzpunkte, um den Ausbau der erneuerbaren Energie, von Leitungsnet-
zen, von Wasserstoffpipelines usw. zu beschleunigen? Oder sehen Sie die 
Verantwortung nur auf der Seite des Bundes? – Das wäre meine Frage an Sie.

Dann habe ich noch eine Frage an Oberbürgermeister Florian Janik. Vielleicht kön-
nen Sie noch einmal sagen, was Sie für den ÖPNV-Ausbau – das war ein Beispiel 
für eine ganz konkrete Maßnahme – benötigen. Geht es um mehr Busförderung, 
geht es einfach nur um mehr Geld? Was sind die konkreten Maßnahmen, die man 
jetzt möglichst schnell in die Wege leiten müsste, um den ÖPNV klimagerecht aus-
bauen zu können?

Abg. Christoph Skutella (FDP): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, sehr geehrte Expertinnen und Experten! Herzlichen Dank für Ihre 
Stellungnahmen. Es ist schon beachtlich, dass sich das Lob für das Klimaschutz-
gesetz sehr in Grenzen gehalten hat, während in vielfältiger Weise Kritik geäußert 
wurde: zu vage, mutlos, zu unkonkret, keine Initiativen bezüglich der erneuerbaren 
Energien, der Unterstützung der Kommunen und des Ausbaus der Infrastruktur. Es 
ist ein ganzes Potpourri an Sachen. Das wurde ganz deutlich gesagt; die Nervosi-
tät der Kolleginnen und Kollegen von der CSU merkt man auch an ihren Zwischen-
bemerkungen.

Ich frage Herrn Essers und Frau Prof. Dr. Pittel: Sie haben beide die von 2050 auf 
2040 vorgezogene Klimaneutralität des Freistaats angesprochen. Wie sollen die 
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Kommunen mit der Tatsache umgehen, dass wir außerhalb des Freistaats unter-
schiedliche Zielvorgaben haben, die z. B. über den EU-ETS bindend sind? Wie ist 
es aus Ihrer Sicht vorstellbar, dass Unternehmen in diesem Spannungsfeld zwi-
schen zwei Zielvorgaben arbeiten? Die eine Zielvorgabe ist rechtlich bindend, weil 
wir schon bindende Verträge über die EU haben. Was für Auswirkungen könnte 
das auch auf den Wirtschaftsstandort Bayern haben?

Abg. Eric Beißwenger (CSU): Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Lieber Christoph, zunächst zu deinen Ausführungen, dass die Kollegen der CSU 
nervös wurden: Deine Ausführungen haben sie sehr wohl nervös gemacht, weil sie 
an den Bund, an die Ampel und an die Vorgaben denken, die von eurer Seite kom-
men und die auch nicht unbedingt in jedem Punkt das Gelbe vom Ei sind.

Für uns gilt ganz klar der Dreiklang aus Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und sozialer 
Verträglichkeit; denn eines ist klar: Ohne das wird es schwer möglich sein; Herr Ja-
nik hat angesprochen, dass die Akzeptanz für hohe Energiepreise wohl nicht sehr 
groß ist. Das ist natürlich ein Problem. Wir müssen an alle sozialen Schichten den-
ken, und deswegen ist uns die soziale Verträglichkeit explizit auch wichtig. Wir wol-
len auf keinen Fall einen Verzicht auf Innovationen und nachhaltiges Wirtschaften.

Das ist auch bei Herrn Essers angeklungen. Sie haben gesagt, die Chemieindus-
trie befinde sich in einer Doppelrolle, weil sie auch Emittenten sind. Davon nehme 
ich uns nicht aus; wir alle sind auch Emittenten. Wenn wir uns heute nicht darauf 
einigen, dass wir nicht mehr wirtschaftlich tätig sind und vielleicht auch das Atmen 
einstellen, wird sich daran wahrscheinlich relativ wenig ändern. Aber deshalb sind 
uns die Innovation und auch der bayerische Klimaschutz so wichtig. Auch wenn 
unser Beitrag sehr gering sein mag, kann er groß sein, wenn wir die Innovation vo-
rantreiben und das in unsere wirtschaftlichen Gedanken mit aufnehmen.

Herr Gnädinger hat gesagt, die Kommunen müssten dem Beispiel des Staates fol-
gen, und Herr Janik hat die Förderung für die Kommunen angesprochen. Ich bin 
bei Herrn Janik: Eine Förderung muss es sehr wohl geben. Allerdings wurden Sie 
von dem Kollegen von den GRÜNEN auch gefragt, wie Sie sich eine Verpflichtung 
der Kommunen vorstellen könnten. Es gibt auch noch das Subsidiaritätsprinzip. Ich 
bin gespannt, was ein Rechtsgelehrter dazu sagt. Nach meiner Auffassung jeden-
falls ist es nicht bei jedem Punkt einfach, eine Verpflichtung umzusetzen. Deshalb 
spielt die Förderung für uns eine wichtige Rolle. Wir haben allein in diesen Haus-
halt 1 Milliarde Euro dafür eingestellt.

Frau Pittel sieht das Klimaschutzgesetz generell positiv, genauso wie meine Vorsit-
zende, die eingangs gesagt hat, sie finde die Nachbesserungen – ich nenne sie 
"Ergänzungen" – gut. Das finde ich schon einmal positiv. Ich glaube, dass unser in-
ternationaler Beitrag trotz aller Einsparungen, die hier immer wieder angesprochen 
werden, nur gering sein kann. Der internationale Beitrag Bayerns kann nur stark 
sein, wenn wir stark sind, wenn wir den Klimaschutz leben, wenn wir die Motivation 
haben, ihn anzuwenden, und wenn wir die verschiedenen Sektoren miteinander 
vernetzen können. Dann kann das zukunftsfähig sein.

Auf die erste Rednerin, Frau Dade, will ich gar nicht eingehen; denn die Anhörung 
soll dem Einholen fachlicher Expertisen dienen, aber nicht unbedingt politischen 
Statements. Ich habe dort mehr Statements herausgehört als fachliche Expertise.

Explizit fragen möchte ich aber den letzten Redner, Prof. Völkel: Es hat mir sehr 
gut gefallen, dass Sie Ihren Fokus auf den Boden legen; denn die Dekarbonisie-
rung kann auch im Zusammenhang mit dem Boden stattfinden. Der Humusaufbau 
spielt da für mich eine ganz wichtige Rolle. So, wie Sie es dargestellt haben, ist 
auch unsere Landwirtschaft Teil der Lösung und eben nicht das Problem. Mich 
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würde interessieren, welche konkreten Vorschläge für Fördermaßnahmen Sie da 
haben.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Beißwenger. – Mit 
Kritik muss man vorsichtig sein, mit Lob auch. Ich habe gesagt, es ist gut, dass die 
Staatsregierung einen Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz vorlegt. Bewerten 
werden wir es nach der Anhörung. – Das nur zur Klarstellung.

Abg. Eric Beißwenger (CSU): Nicht mehr habe ich gesagt, Frau Vorsitzende. 
Aber ich wollte auch Sie einmal lobend erwähnen. Ich habe einen Punkt gefunden, 
dann habe ich eingehakt. Das finde ich positiv.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Lob nehme ich immer gerne an; es 
kommt sehr selten. – Jetzt kommt der Kollege Zierer von der Fraktion der FREI-
EN WÄHLERN dran. Bitte sehr, Herr Zierer.

Abg. Benno Zierer (FREIE WÄHLER): Ein herzliches grüß Gott an die Fachleute! 
Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns über diese Themen zu diskutieren. Ich 
komme gleich zu den Forderungen von Herrn Essers. Da gibt es von unserer Seite 
selbstverständlich volle Zustimmung. Genau an diesen Themen arbeiten die FREI-
EN WÄHLER mit Herrn Aiwanger seit Jahren. Ich glaube, das ist ihm auch be-
wusst.

Zu den Ausführungen von Herrn Gnädinger zur Mobilität: Wir sollten schon beach-
ten, dass es gerade in den letzten Jahren bei den Neubauten in erster Linie um 
Ortsumfahrungen handelte, um die Lebensqualität in den Städten zu verbessern 
und um dem Radverkehr Vorrang zu geben. Er kommt aus Freising. Wir schaffen 
es jetzt, durch diese Ortsumfahrung die Lebensqualität in Freising enorm zu ver-
bessern und den Verkehr flüssiger zu machen. Genau das sollte man auch im 
Auge behalten, wenn es um den Straßenbau geht. Selbstverständlich muss man 
darauf schauen, wo es sinnvoll ist und wo nicht.

Den Ausführungen von Oberbürgermeister hinsichtlich der Defizite bei PV-Anlagen 
auf Gebäuden kann man selbstverständlich nur beipflichten. Auch hier habe ich 
schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn vor zwei Jahren im Stadtrat Anträge ge-
stellt würden, Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Neubauten zu installieren, 
gab es noch keine Mehrheit – heute vielleicht schon. Auch die GRÜNEN waren da-
mals dagegen, weil man die architektonische Freiheit nicht einschränken wollte. 
Dies ist bedauerlich, aber anscheinend sind da ein längeres Umdenken und Mehr-
heiten auch in kommunalen Gremien nötig.

Die Aussagen von Herrn Völkel zur Landwirtschaft möchte ich durch die Forderung 
ergänzen, dass sich die Lehre an den Unis und die Ausbildung der Landwirte än-
dern. Das müssten sie schon seit Jahren. Bisher lag der Fokus immer auf größter, 
intensiver und mehr. Aber die Landwirte waren schon immer bereit, sich zu ändern, 
und sie haben sich auch in all den Jahren immer wieder ändern müssen. Hier sind 
die Wissenschaft, die Lehre und die Unterrichtung der Landwirte – Fortbildung 
usw. – gefordert. Das sind Themen, bei denen man sich wesentlich mehr reinhän-
gen müsste.

Zum Schluss möchte ich sagen: Wie werden wir die Ziele erreichen, die zu errei-
chen heute mehr oder weniger gefordert worden ist? – Ich glaube nicht, dass wir 
sie mit Personalaufbau erreichen. Wir brauchen einen strikten Abbau von bürokra-
tischen Hemmnissen. Das muss prioritär sein. Wenn wir es nicht schaffen, die bü-
rokratischen Hemmnisse zu überwinden, und zwar bei allen Dingen, bei denen wir 
als Politiker strampeln, werden wir die Ziele nicht erreichen, auch nicht annähernd. 
Man kann alle Reden zusammenfassen: Auch in der Politik würden wir viel schnel-
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ler vorankommen, wenn wir diese elendigen Hindernisse nicht hätten. Wenn wir 
alle mithelfen und hier den Finger in die Wunde legen, können wir es vielleicht an-
nähernd schaffen.

Abg. Ralf Stadler (AfD): Ich habe eine Frage an Frau Dade. Frau Dade hat heftig 
kritisiert, dass es in sämtlichen Bereichen zu wenige CO2-Einsparungen gibt. 
Frau Dade, das würde mich jetzt interessieren: Unsere Bürger werden immer an-
gehalten, auf E-Autos umzusteigen und CO2 einzusparen, wo es nur geht. Aber 
dann hört man, es sind dieses Jahr 48.000 Migranten nach Bayern gekommen. 
Dann muss man den Familiennachwuchs hinzurechnen; das wird sich in den 
nächsten Jahren verfünffachen. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß in Deutschland 
liebt bei 7,75 t pro Jahr. Wie sieht Frau Dade das? Kann man da zu Einsparungen 
kommen? Wie sehen Sie die Problematik da?

(Zuruf: Unsäglich ist das!)

– Das kann man fragen. Das ist eine Mehrbelastung. Die deutschen Bürger sind 
angehalten, zu sparen, und die Regierung lässt über die Einwanderung Leute ins 
Land. Wie soll der deutsche Bürger das kompensieren? Das ist eine Mehrbelas-
tung.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Stadler. – Jeder bzw. 
jede darf hier fragen, was er bzw. sie mag. Man braucht nicht unbedingt auf alle 
Fragen zu antworten.

Aber ich möchte Frau Dade sofort das Wort geben; denn Sie sind auch vom Kolle-
gen Patrick Friedl gefragt worden. Da ging es um Ihre Kritik und um Ihre Empfeh-
lungen. Was fehlt Ihnen eigentlich? Wie können wir diese Ziele besser erreichen? 
– Bitte, Frau Dade.

SVe Julia Dade (BUND Jugend Deutschland): Genau. Ich wurde gefragt, welche 
konkreten Sektorziele ich sehen würde. Dazu ist in mehreren Statements deutlich 
geworden, dass die einfach völlig fehlen. An dieser Stelle muss nachgebessert 
werden. Es wäre auch wichtig, dass diese Ziele mit Verbindlichkeiten und Sanktio-
nen verbunden wären, sodass Sofortmaßnahmen greifen, wenn Ziele nicht erreicht 
werden können.

Der BUND hat ein Restbudget von 700 Millionen t CO2 für Bayern vorgeschlagen. 
Das ist eine absolute Zahl, die zu handhaben manchmal einfacher ist als eine rela-
tive Zahl. Ich habe eingangs die 65 % erwähnt; die absoluten Zahlen sehen dann 
anders aus als relative Größen. Verantwortlichkeiten und Reduktionsnotwendigkei-
ten verschieben sich dann in die Zukunft, was genau das ist, was das Bundesver-
fassungsgericht kritisiert hat. Dann werden die Aufgaben für die Generation nach 
2030 größer, und die Freiheitseinschränkungen sind umso drastischer. Deshalb 
schlägt der BUND, auch auf der Grundlage der sehr ausführlichen Stellungnahme 
vom letzten September, ein Restbudget von 700 Millionen t CO2 vor.

Herr Beißwenger hat zwar keine Frage an mich gestellt, sich aber doch gefragt, 
warum ich mein Statement in dieser Art und Weise abgegeben habe. Es sei zu 
wenig fachlich gewesen. Ich glaube, wir haben mehrfach gehört, wie viele Men-
schen, auch in diesem Raum, sich in den letzten zwei Jahren bereits fachlich ge-
äußert haben. Ich denke, die Probleme des Gesetzes liegen auf dem Tisch, die 
wissenschaftlichen Hintergründe liegen auf dem Tisch, die Vorschläge auch. Als 
junger Mensch ist es für mich sehr schwer, zu verstehen, warum diese Dinge nicht 
umgesetzt werden. Dann ist es, finde ich, auch legitim, in einer solchen Runde in 
aller Deutlichkeit zu sagen, wie das ankommt und dass es sehr schwer ist, das Re-
gierungshandeln noch zu verstehen.
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Sie haben auch noch zur sozialen Verträglichkeit von Klimaschutzmaßnahmen ge-
sprochen. Dazu werden sich später vielleicht noch andere Menschen aus dieser 
Runde äußern. Nur noch ein Gedanke: Ich hatte in meinem Statement vor allem 
die Energiewende und die aktuell hohen Energiepreise zum Thema. Wir wissen, 
dass Photovoltaikanlagen und Windkraft zum einen die Energiesicherheit steigern 
und zum anderen für sozial verträgliche Strompreise sorgen können und dass Bür-
gerenergieprojekte dann die soziale Einbindung und die Akzeptanz vor Ort erhö-
hen. – So viel abschließend dazu.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Dade. Ich finde, dass 
es uns als Ausschuss nicht schadet, wenn wir auch einmal Eindrücke von Men-
schen und nicht nur rein fachliche Statements präsentiert bekommen. – Aber es 
waren ja fachliche Statements.

Abg. Eric Beißwenger (CSU): Aber dafür ist eine Anhörung natürlich nicht da, 
Frau Vorsitzende! Dafür können wir uns zusammensetzen und einen Stuhlkreis bil-
den!

(Weitere Zurufe)

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Über die Nervosität der CDU-Fraktion 
können wir uns lange unterhalten. Ich denke aber, wir hören jetzt weiter die Exper-
ten und Expertinnen. – Als Nächsten habe ich mir Herrn Gnädinger notiert. In den 
Fragen an ihn ging es um die Verpflichtung der Kommunen, um Flächenfraß und 
Verkehr. Herr Gnädinger, sagen Sie bitte dazu etwas.

SV Dr. Johannes Gnädinger (Prof. Schaller UmweltConsult): Sehr gern. Dabei 
geht es um die Fragen von Herrn Friedel, Herrn von Brunn und Herrn Zierer. Ich 
versuche, mich kurzzufassen.

Herr Friedel sprach von Empfehlungen und Hinweisen für die Kommunen und 
sagte, die Kommunen sollten den Vorgaben der Staatsregierung möglichst folgen. 
Dabei geht es darum, ob es insoweit Verpflichtungen braucht. Auch den Klima-
schutz, die Klimaanpassung und den Flächenfraß hat er angesprochen, die in vie-
lerlei Hinsicht eng mit den Treibhausgasemissionen verknüpft sind.

Ich versuche einmal, das zu fassen, und beginne beim Flächensparziel, beim 5-
Hektar-Ziel, das wir alle kennen. Hier besteht der große Streit, ob es freiwillig oder 
mit Regeln, mit Vorgaben, umgesetzt werden soll. Ich denke, die Flächeninan-
spruchnahme von 5 Hektar pro Tag in Bayern auf die einzelne Kommune herunter-
zubrechen, ist nicht der richtige Ansatz, die Regionalisierung der Flächensparziele 
in Zeitschritten ist aber durchaus sinnvoll. Nun muss man schauen: Ist es die Pla-
nungsregion, oder kann man die Kreise heranziehen? Jedenfalls sollten Kollektive 
von Kommunen, teilräumlich gesehen, Vorgaben bekommen. Sonst kommen wir 
nicht weiter. Die Flächeninanspruchnahme ist jetzt schwach auf 21 ha gesunken, 
aber ein Trend ist nicht erkennbar, eher ein Nachholeffekt nach Corona.

Genauso ist es übrigens bei den Klimaemissionen, die auf der Bundesebene ge-
genüber dem Jahr 2020 um 4,5 % gestiegen sind. Es ist anzunehmen, dass Bay-
ern ganz ähnlich dasteht.

Für die Kommunen jetzt also regionalisierte Ziele. Dabei müssen die Kommunen 
aber – das hatte ich schon bei meinem Eingangsstatement erwähnt – an die Hand 
genommen werden. Es darf also nicht gesagt werden: "Ihr schaut halt, wie ihr we-
niger Flächen ausweist." Vielmehr brauchen sie Hinweise und Hilfen, wie sie die 
Innenentwicklung statt der Außenentwicklung voranbringen können. Das Thema 
der Neubaugebiete ist einschlägig bekannt. "Innen vor außen" ist ja auch ein För-
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dergrundsatz, eine Voraussetzung, um überhaupt Städtebauförderung zu erhalten. 
Insoweit braucht es also Maßgaben, Hilfen für die Kommunen. Im Baugesetzbuch 
gibt es hierzu einige interessante Instrumente. Ja, manche sind noch nachzubes-
sern oder zu verbessern; aber die Kommune hat Instrumente, kennt sie nur oft 
nicht.

Zu den Umfahrungsstraßen. Ich habe vorhin dargelegt, was an Straßenausbau- 
und -neubaumaßnahmen alles noch geplant ist. Im engeren Umkreis von München 
warten noch 17 Gemeinden auf eine Umfahrung. Herr Zierer hat schon recht, wenn 
er sagt, dass der Umfahrung auch eine Not zugrunde liegt: Die Bürger brauchen 
Ruhe, wollen weniger Stress innerorts. Aber damit verlagert man das Problem 
nach außen. Es wird für einige Menschen innerorts gelöst, aber für die Gesamtheit 
der Region oder auch in Bezug auf die Klimawirkungen ist damit nichts erreicht.

Jörg Völkel sprach vom Boden. Umfahrungsstraßen brauchen halt auch eine 
Menge Boden. Gerade im nördlichen Bereich – Freising war gerade Thema – gibt 
es diese Moorgürtel. Wir wissen, dass diese extrem wichtige CO2-Speicher sind. 
Immer wieder wird auch in Moore eingegriffen. Gleichzeitig will man die Moore er-
halten. Damit geht es hierbei auch um eine End-of-pipe-Strategie. Das Problem ist 
vorläufig beseitigt, der Verkehr nimmt aber dann vielleicht innerorts doch wieder 
zu. Das sagen auch die Verkehrszahlen.

Wenn – damit ende ich –, in Freising die Westumfahrung und die Nordumfahrung 
gebaut sind, spürt man zunächst eine Entlastung in den Durchgangsstraßen inner-
orts. Die werden jetzt umgebaut, und es gibt nun Fahrradstreifen, Schutzstreifen. 
Das ist schon einmal ganz gut. Aber an die überbreiten Straßen mit Einfädelspuren 
müssen wir auch noch herangehen. Wir dürfen nicht nur von der doppelten Innen-
entwicklung, sondern wir müssen von einer dreifachen sprechen. Wir müssen an 
die Verkehrsflächen, an den ruhenden, fahrenden, fließenden Verkehr, herange-
hen.

Wenn man schon meint, eine Umfahrung zu brauchen, dann muss man innerorts 
auch umbauen. Dafür brauchen die Kommunen Vorgaben, aber auch Hilfen; denn 
bei den vielen Normen zum Straßenverkehr – RAS usw. – gibt es auch viele 
Hemmnisse. Es geht um mehr Grün statt Asphalt und um Schwammstadtelemente, 
gerade in Bezug auf die Klimaanpassung. Dazu gibt es mittlerweile tolle Strategi-
en. Hannover und viele andere Städte machen es vor. In Bayern muss es meiner 
Meinung nach jetzt auch einmal in diese Richtung gehen.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Nachdem insbesondere die Kommunen 
angesprochen wurden, erteile ich jetzt Herrn Janik das Wort zu der Aussage, es 
gebe zwar Förderprogramme, aber den Kommunen seien diese nicht bekannt, und 
dazu, ob die Kommunen unter der Bürokratie ächzen, und was man dagegen tun 
könnte. Bitte, Herr Janik.

SV Dr. Florian Janik (OBB Stadt Erlangen): Ich versuche, auf einige Aspekte ein-
zugehen. Von einigen Fragestellern ist die Frage aufgeworfen worden, ob Kommu-
nen verpflichtet werden wollen, und das Schlagwort der Konnexität wurde ange-
führt.

Ich glaube, der einzige Weg wird darüber gehen, Kommunen dazu zu verpflichten, 
an der Stelle zu handeln. Aber ich weiß, für den Freistaat ist dieses Pflichtthema 
durch das Konnexitätsprinzip zu einem ganz schwierigen geworden, weil man sich 
auf eine nicht enden wollende Litanei mit den kommunalen Spitzenverbänden dar-
über einlassen muss, was finanziert werden muss und was nicht. Aber unabhängig 
davon, ob Sie es als Pflicht formulieren oder nicht – entscheidend wird sein, dass 
der Freistaat die Kommunen mit Finanzmitteln und bitte nicht mit irgendwelchen 
Förderprogrammen ausstattet. Ich sage das ganz deutlich. Das ist im Übrigen nicht 
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nur ein Landes-, sondern es ist ein Bundesthema und auch ein Europa-Thema. Es 
gibt eine Vielzahl von Förderprogrammen. Diese sind auch alle ganz toll. Aber im 
Hinblick auf die Bürokratie innerhalb unserer Verwaltungen kostet es eine unglaub-
liche Anstrengung, die Fördermittel einzuwerben und abzurufen.

Haben Sie das Vertrauen zur kommunalen Ebene. Viele von Ihnen sind ja auch 
Kommunalpolitiker. Machen Sie ein tolles Gesetz, und geben Sie uns Finanzmittel, 
und ich garantiere Ihnen: Die Masse der Städte und Gemeinden wird es zweckge-
bunden und sinnvoll einsetzen, weil uns nicht zuletzt unsere Bürgerinnen und Bür-
ger drängen, dies zu tun.

Ich habe gemerkt, ein Ausschuss ist fast so spaßig wie ein Stadtrat. Seien Sie ver-
sichert: Wir werden als Ersatz für die dann ausfallenden Förderbescheid-Fototermi-
ne Landtagsabgeordnete, Staatssekretäre, Minister und Ministerinnen gern einla-
den, wenn entsprechende Dinge fertiggestellt sind. Daran soll es nicht scheitern. 
Aber wir brauchen mehr Freiheit und mehr Geschwindigkeit, und das erreichen wir 
momentan durch Förderprogramme nicht.

Also: Ja, bitte verpflichten Sie uns, aber stellen Sie uns dann schnell und unbüro-
kratisch und nicht über Schleifen endloser Förderschienen Finanzmittel zur Verfü-
gung.

Der Abgeordnete von Brunn hat nach der ÖPNV-Förderung gefragt. Im Moment 
diskutieren wir sehr viel über günstigere Tickets, die dann staatlich mitgefördert 
werden. An der Stelle möchte ich Sie auf ein Problem hinweisen, von dem ich den 
Eindruck habe, dass viele es noch nicht auf dem Schirm haben. Gerade der Ver-
kehr im ländlichen Raum und der Transferverkehr in die Städte hinein wird ja im 
Regelfall nicht von Stadtwerken wie unserem oder der infra abgewickelt, sondern 
von unabhängigen Busunternehmen, die aufgrund der alten Ticketpreise kalkuliert 
haben. Wenn wir jetzt eingreifen, aber nicht sicherstellen, dass bei den Unterneh-
men die kalkulierten Einnahmen abkommen und es irgendwelche nicht intendierte 
Verschiebungen gibt, dann kündigen diese den öffentlichen Verkehr. Ich weiß aus 
meiner Region, aus Mittelfranken, dass dort die ersten Busunternehmen genau 
diesen Weg gehen, weil sie schlicht und ergreifend ihre Einnahmen nicht mehr 
haben. Da hilft es halt nicht, wenn solche Dinge nur global ausgeglichen werden; 
da muss man im Zweifelsfall schon genau hinschauen.

Aber ganz grundsätzlich gilt: Wenn wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen wol-
len – dieser ist im Regelfall defizitär –, dann ist es schön, wenn eine Förderung zur 
Verfügung steht, wenn ein neuer Bus gekauft wird, und es ist toll und auch notwen-
dig, dass Straßenbahnstrecken gefördert werden. Aber die Betriebskosten müssen 
dauerhaft und auch in viel höherem Maße unterstützt werden, wenn wir nicht den 
Weg gehen wollen, beim ÖPNV Nutzerinnen und Nutzer stärker zu belasten, den 
man im Augenblick eher weniger gehen will. Irgendwoher muss das Geld kommen. 
Busfahrerinnen und Busfahrer und der Betrieb von Bussen werden aktuell nicht 
günstiger, sondern tendenziell teurer. Im Moment wird die Anstrengung ja dahin 
gehen, die bestehenden Defizite aufzufangen.

Und damit wieder ein Schwenk zum Thema Energiekrise: Die Stadtwerke werden 
ökonomisch unter Druck geraten, leisten heute aber einen ganz wesentlichen Bei-
trag dazu, dass in den Städten ÖPNV funktioniert, weil dieser im Regelfall über 
den Steuerverbund quersubventioniert ist.

Daran hängt wirklich, so leid es mir tut, einfach nur Cash. Es ist sehr einfach. Aber 
manchmal ist es schwierig, einfache Dinge umzusetzen.
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Ich möchte nun noch auf den Herrn Abgeordneten Zierer und das Thema der PV-
Anlagen eingehen, um vielleicht auch ein Missverständnis auszuräumen. Was ich 
mir wünschen würde, ist eine Vorgabe im Baugesetzbuch, die besagt, dass sie 
beim Neubau von Wohngebäuden nicht empfohlen, nicht angeraten, sondern 
Pflicht sind. Wie immer kann es an der einen oder anderen Stelle begründete, 
sinnvolle Ausnahmen geben. Aber grundsätzlich muss eine Pflicht bestehen; denn 
dies über kommunale Verordnungen oder kommunale Satzungen oder Bebau-
ungspläne zu regeln, ist ein Weg, der uns bürokratisch in die Irre führt, weil wir 
dabei unglaublich viel Aufwand für ein Ziel erzeugen, bei dem wir uns eigentlich 
alle einig sind.

Und weitergehend noch etwas zur Finanzierung. Mir ist klar, dass diese uns gera-
de überall hemmt. Aber ich finde, angesichts der gewaltigen Ausgaben und Investi-
tionen, die – auch um Infrastruktur, auch die industrielle Infrastruktur sicherzustel-
len – auf uns zukommen, wäre es gerade für den Bereich des Klimaschutzes eine 
Überlegung wert, ähnlich wie es der Bund jetzt getan hat, über Zukunftsanleihen 
nachzudenken und, wenn wir gezielt in den Klimaschutz investieren, dies nicht nur 
aus dem laufenden Haushalt zu tun. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich 
dabei um rentable Investitionen handelt. Insofern wäre ebenfalls zu überlegen, sich 
auch im Bayerischen Landtag noch intensiver damit zu befassen und auch insofern 
Kommunen Möglichkeiten zu geben. Ansonsten kann es sein, dass wir trotz guten 
Willens scheitern, dass wir zwar wissen, was wir tun könnten, dass wir aber 
schlicht und ergreifend die finanziellen Ressourcen nicht zur Verfügung haben, um 
die Ziele auch umzusetzen.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Herr Janik, keine Sorge. Wir haben hier 
im Umweltausschuss immer sehr viel Spaß – wahrscheinlich mindestens so viel 
wie Sie im Stadtrat.

(SV Dr. Florian Janik (OBB Stadt Erlangen): Ja, es ist fast wie im Erlanger 
Stadtrat!)

Aber wir gehen auch respektvoll miteinander um.

Mit den nun noch folgenden Ausführungen von Herrn Steurer schließen wir die 
Antworten auf die Fragen zum kommunalen Bereich ab. Er kann uns aus der Sicht 
eines Energieversorgers etwas zur Infrastruktur, zur Energieversorgung und zu 
den Möglichkeiten des Bürokratieabbaus sagen.

(Zuruf: Und die Antwort von Herrn Essers?)

– Herr Essers steht bei mir als Nächster auf der Liste. Ist das okay? Das können 
wir vielleicht ganz kurz machen; aber das wäre jetzt diese kommunale – –

(Zuruf)

– Die kommunalen Fragen möchte ich jetzt noch abschließen, und dann erhält 
gleich Herr Essers das Wort. – Bitte, Herr Steurer.

SV Marcus Steurer (infra fürth Unternehmensgruppe): Ich kann Herrn Janik in fast 
allen Punkten zustimmen. Beim ÖPNV geht es tatsächlich darum, Betriebskosten 
mit zu unterstützen. Diese sind das größte und ein dauerhaftes Thema. Allein in 
der Stadt Fürth beträgt der Verlust des ÖPNV-Betriebes, den die Kommune über-
nehmen muss, 17 Millionen Euro pro Jahr. Dies wird nicht weniger werden, son-
dern eher noch mehr. Wir haben zum 365-Euro-Ticket ein Gutachten erstellen las-
sen, dessen Ergebnis lautete, das Geld mehr in den Ausbau von Angeboten und 
weniger in sinkende Preise zu investieren, werde am Ende am meisten bringen.
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Auch was die Energieversorgung angeht, stehen wir vor großen Herausforderun-
gen. Ich habe es vorhin ganz kurz erwähnt: PV-Anlagen – ja bitte, weil sie uns ent-
lasten können, aber bitte auf Dächern und bitte auch mit Pflichten. Aktuell geht es 
bei PV-Anlagen weniger darum, ob sie wirtschaftlich sind oder nicht, sondern 
darum, ob ich sie bekomme oder nicht. Wir werden momentan überrannt und 
haben praktisch keine Möglichkeit. Wenn Sie Ideen haben, sagen Sie es mir. Ich 
verkaufe die Anlagen ohne Probleme. Das heißt, dies wird keine Frage der Wirt-
schaftlichkeit mehr sein, sondern jeder wird sie wollen. Dazu schaffen Sie bitte, 
ebenso wie zum Ausbau der Netze, klare Vorgaben.

Dem, was zur Komplexität von Fördermaßnahmen bereits gesagt wurde, kann ich 
grundsätzlich zustimmen. Diese trifft uns im Bereich der Netze über eine Regulie-
rung sogar exorbitant. Wir konnten Maßnahmen des Netzausbaus – ich rede jetzt 
von den Verteilnetzen, nicht von den großen Netzen, den Übertragungsnetzen – 
zum Teil nicht durchführen, weil unsere Kosten und damit auch die Erlöse reguliert 
sind. So kann ich bis heute keine Batteriespeicher für Quartiere einbauen, die netz-
dienlich unterwegs sein könnten. Dazu ein Beispiel:

Angenommen, jemand sagt, er wolle eine PV-Anlage installieren, oder mehrere in 
einer Straße schließen sich zusammen, es würde aber gesagt, selbst zu spei-
chern, lohne sich nicht. Für mich wäre das aber gut. Mit einem Speicher könnte ich 
den Ausbau meiner Netze vereinfachen oder ihn mir vielleicht sogar komplett spa-
ren. Dieser Speicher wird mir momentan über die Regulierung nicht mit ersetzt. Er 
ist aber notwendig für mich.

Das ist jetzt kein Appell an die Bayerische Staatsregierung. Daran kann sie nichts 
ändern; das ist mir auch klar. Aber dies ist ein Beispiel dafür, wie komplex die 
Dinge sind. Es ist schon öfter angesprochen worden, dass es mit vielen Dingen 
einfacher werden muss. Wenn es einfacher ist, wird es schneller, es wird eine hö-
here Akzeptanz erfolgen und auch entsprechend mehr umgesetzt werden.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank. Herr Steurer. Ich denke, 
das war ein ganz wichtiger Beitrag. – Jetzt ist Herr Essers an der Reihe. Da wir ge-
rade bei den Netzen waren, passt das wunderbar. Herr Esser, an Sie war die 
Frage nach den Leitungsnetzen, insbesondere nach der HGÜ, gerichtet worden. 
Aber ich denke, auch alle anderen Netze betreffen Sie. Bitte, Herr Essers.

SV Christian Essers (Wacker Chemie AG): Mir wurde eine Reihe von Fragen ge-
stellt. Eines will ich vorwegschicken. Nicht alles richtet sich an die bayerische Re-
gierung, aber wenn in den diversen föderalen Gremien etwas weniger parteipoli-
tisch gearbeitet würde, würden wir als Industrie dies begrüßen. Man muss nicht 
alles ablehnen, bloß weil es von der falschen Partei kommt.

Es wurde nach Netzkapazitäten gefragt. Im Moment brauchen wir mit Blick auf die 
Zukunft alle Erzeugungskapazitäten, vor allem die erneuerbaren Kapazitäten. Beim 
Wind ist dies, so hoffe ich, das Einrennen offener Türen. Wir brauchen den Netz-
ausbau statt der 10-H-Regelung. Es sieht zwar so aus, als hätte sich die Erkennt-
nis durchgesetzt, dass wir diesen brauchen, aber diese ist noch nicht verwaltungs-
technisch umgesetzt, und es gibt noch nicht die Möglichkeiten. Verwaltungen 
müssen Genehmigungen erteilen. Das fängt mit einer Windmessung an, geht dann 
aber weiter. Sie brauchen diverse Genehmigungen, um eine Windanlage zu errich-
ten.

Beim Leitungsbau sind die Genehmigungen nicht nur in bayerischer Verantwor-
tung. Auch bundesweit ist hierbei viel im Argen. Aber es hilft tatsächlich, wenn wir 
den Leitungsbau hier durch bessere Genehmigungen beschleunigen. Wie eben 
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schon angedeutet, ist die Kapazitätserhöhung gut. Sie geht anscheinend zulasten 
anderer Funktionen; aber das muss man dann sehen.

Bei den Wasserstoffprojekten geht es zunächst einmal darum, dass punktuell 
etwas kommt. Das muss dann in ein Wasserstoffnetz übergehen. Auch insofern 
kann Bayern nach meiner Kenntnis nicht allein entscheiden, sondern das ist eine 
Kombination aus lokaler Unterstützung und einem konstruktiven Mitarbeiten beim 
Bund.

Diese Dinge sind wichtig. Aus unserer Sicht ist das für das Erreichen der Klima-
neutralität das A und O.

Herr Skutella hat zu den Zielkonflikten gefragt. Wir haben keine Lösung, sehen al-
lerdings ein erhebliches Problem. Ich will ein Beispiel geben: Nehmen wir an, wir 
sind im Jahr 2041 und haben eine Anlage, bei der wir noch nicht auf CO2 verzich-
ten können. Sie ist im ETS, wir haben dafür die IULs (?) gekauft. Nach europä-
ischem Recht ist ein Haken daran, nach deutschem Recht – Bundesrepublik: 2045 
– auch. Und nach bayerischem Recht? Das ist die Frage. Ober schlägt Unter? 
Lokal schlägt föderal? Wir haben keine Antwort darauf, sehen dies aber als ein er-
hebliches Problem, und wir sehen das vor allem auch als etwas, was uns in unse-
rem Wirtschaften erheblich beschränkt.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Essers. Das war ein 
wichtiger Hinweis darauf, wie man sich gegenseitig blockieren kann bzw. wie ab-
hängig man voneinander ist und wie man damit umgeht. Das deckt sich mit der 
Frage an Frau Pittel im Hinblick auf die unterschiedlichen Zielvorgaben und die 
Schwierigkeiten, zu denen diese führen können. Die Stimme der Industrie war 
ganz klar: Sie braucht Planbarkeit. Wenn man nicht weiß, nach welchen Plänen 
man sich richten muss, ist es schwierig. Deshalb sollten die Zielvorgaben einheit-
lich sein. Das haben Sie, Frau Pittel, schon angesprochen. Dazu wurde eine Frage 
gestellt. – Bitte, Frau Pittel.

SVe Prof. Dr. Karen Pittel (ifo Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen): Die 
Frage der Planbarkeit war ja genau mein Aufhänger für die Sektorziele. Wenn es 
jedes Jahr ein neues Ad-hoc-Programm gibt, dann ist es schwierig zu planen. Die 
Problematik des ETS wurde schon angesprochen. Die Problematik der verschiede-
nen grundsätzlichen Zeitfenster lässt sich beliebig fortsetzen. Es gibt EU 2050, es 
gibt Bund 2045, es gibt Bayern 2040, es gibt München 2035. Irgendwie ist das 
schwer vorstellbar. – In manchen Bereichen ist es eher vorstellbar als in anderen.

Wenn ich zum Beispiel den Bereich der erneuerbaren Energien, der Stromversor-
gung, anschaue, so lautet die Vorgabe auf Bundesebene ebenfalls, dass wir das 
Ziel vor 2045 erreichen müssen. Das ist auch logisch; denn ohne die erneuerbare 
Stromversorgung werden wir die restlichen Bereiche nicht dekarbonisieren können. 
Hier besteht also nicht unbedingt ein Zielkonflikt.

Im Bereich der Industrie sieht das allerdings ganz anders aus. Dort muss, wenn 
eine Problematik mit dem EU-ETS besteht, überlegt werden, was getan werden 
kann. Ob etwas verboten werden kann, müsste ein Jurist beantworten. Eine ande-
re Möglichkeit bestünde darin, vonseiten des Freistaates so stark zu subventionie-
ren, dass sich die Anlagen, wenn denn die Technologien zur Verfügung stehen, 
auch rechnen. Wenn andere in Deutschland, in Europa noch nicht umgestellt 
haben, geht das natürlich zulasten der Staatskasse. Die dritte Option wäre, Ver-
pflichtungen zum Ausgleich oder zur Speicherung zu formulieren, die allerdings 
auch Zusatzkosten verursachen würden. Gerade bei der Speicherung sind ja im 
Moment mehr Fragen offen als geklärt.
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Insofern ist das schon schwierig. Ich bin skeptisch, ob eine Solarpflicht so viel zu-
sätzlich bringt. Weil sie von Herrn Steurer angesprochen wurde, möchte ich sie nur 
kurz erwähnen Ich sehe es so, dass wir, nach dem, was wir gerade erleben, die 
Pflicht gerade nicht mehr brauchen. Für fast jeden ist PV im Prinzip jetzt sinnhaft. 
Wer sie nicht nutzt, wird wahrscheinlich gute Gründe dafür haben.

Nun noch etwas zur fachlichen Unterstützung dessen, was Frau Dade gesagt hat. 
Unsere Rechnungen ergeben auch, dass der Weg zu niedrigeren Strompreisen in 
der mittleren Frist der forcierte Ausbau der erneuerbaren Energien ist. Den Beitrag, 
den auch die erneuerbaren Energien für die Wirtschaftlichkeit der Dekarbonisie-
rung leisten können, darf man nicht unterschätzen. – Das war jetzt nicht gefragt, 
aber das wollte ich noch ergänzend sagen.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Gerne, Frau Pittel. Nachdem Sie einige 
juristische Fragen aufgeworfen haben, gebe ich jetzt Herrn Klinger das Wort. Zum 
einen ging es um die Verfassungsmäßigkeit dieses Klimaschutzgesetzes, und zum 
anderen ging es um die Frage, die von Frau Pittel aufgeworfen hat: Welche juristi-
schen Fragestellungen ergeben sich nun aus den unterschiedlichen Zielen der un-
terschiedlichen Ebenen? Können Sie dazu etwas sagen, Herr Klinger?

SV Prof. Dr. Remo Klinger (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde): 
Gern. – Zunächst zur Verfassungsmäßigkeit oder -widrigkeit. Wenn man die Bud-
getzahlen anschaut, von denen ich in meinem Eingangsstatement gesprochen 
habe, muss man ganz erhebliche Zweifel daran haben, dass sich diese tatsächlich 
im verfassungsmäßigen Rahmen bewegen. Aber das kann – das muss ich einräu-
men – die Bundesebene möglicherweise zentral ansprechen und nicht unbedingt 
die Länderebene.

Die beiden grundlegenden Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zum Kli-
maschutz vom 24. März 2021 und vom 18. Januar 2022 gehen auf meine Verfas-
sungsbeschwerden zurück. Insofern ist zunächst einmal eindeutig die Bundesebe-
ne angesprochen. Aber im föderalen System müssen die Gliedstaaten, die 
Bundesländer, ihre jeweiligen Beiträge leisten. Dabei muss man kein Bayern-Bud-
get herunterrechnen, aber im Verhältnis zu den Zielen muss es ein angemessener 
Beitrag sein. Wenn man das mit den Bundeszielen abgleicht, kann man durchaus 
starke Zweifel hieran haben. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Ein-
haltung des Pariser Abkommens ist Inhalt unseres Verfassungsrechts, ist Ausfluss 
von Artikel 20a des Grundgesetzes. Daran muss es gemessen werden, und es 
müssen noch genügend Treibhausgas-Budgets für die nach 2030 lebenden Gene-
rationen zur Verfügung bleiben. Damit man sagen kann, bis zum Jahr 2040 oder 
2045 müsse Treibhausgasneutralität bestehen, ist es ja auch denklogisch notwen-
dig, dass in den 2030er-Jahren noch etwas vorhanden sein muss. Nach den bishe-
rigen Budgetberechnungen des Sachverständigenrats für Umweltfragen, IPCC, ist 
das sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Dann ist einfach nichts mehr übrig.

Wenn man das zugrunde legt, ist eine Verfassungswidrigkeit, allerdings auf Bun-
desebene, zu konstatieren, und Bayern hat dann seinen Anteil daran.

Zu den Fragen der Zielfestlegungen und der Verbindlichkeit. Die Frage von 
Herrn Friedel, wie das hier geregelt ist, ist wohl auch an mich gerichtet gewesen. 
Auch meine großen Bedenken bezüglich dieses Gesetzentwurfs beziehen sich 
darauf, dass als nächstes Jahresziel erst das Jahr 2030 formuliert ist und dass 
Verantwortlichkeiten nicht festgelegt worden sind. Wie weiß welches Ressort, wel-
che Beiträge es zu erbringen hat? Woher weiß der Verkehrsminister, wie viel er zu 
leisten hat bzw. welches Ambitionsniveau er an den Tag legen muss? Daran fehlt 
es hier.
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Man kann unterschiedliche Modelle vertreten, wie man die höhere Verbindlichkeit 
und die Verantwortungszuweisung regeln möchte. Der Bund hat es gemacht, 
indem er Sektorziele festgelegt hat, die auch jährlich abrechenbar sein sollen. 
Frau Pittel habe ich so verstanden, dass sie das nicht gut findet. Frau Pittel ist in-
sofern recht zu geben, als es bestimmte Sektoren gibt, die auf Veränderungen und 
Maßnahmen recht träge reagieren. Nehmen wir den Gebäudesektor. Dort binnen 
eines Jahres eine substanzielle Veränderung zu erreichen, wird schwer sein, wenn 
man die Ziele nicht eingehalten hat. Gleichwohl gibt es aber auch im Klimaschutz-
gesetz des Bundes Flexibilitäten. Unter den Sektoren können Aufteilungen vorge-
nommen werden. Darüber müssen sich aber die Ressorts verständigen können. 
Ob das politisch gelingt, ist dann wieder die Frage.

Es kann auch anders formuliert werden. Das baden-württembergische Gesetz liegt 
in einer novellierten Fassung seit letzter Woche vor. In § 10 dieses Gesetzentwurfs 
hat man Sektorziele aufgenommen, allerdings mit Blick auf 2030. Das ist mir per-
sönlich zu spät. Ich denke, Zwischenschritte sind dringend erforderlich – 2025, 
2027 etc. –, damit man konkret Konsequenzen ziehen kann, wenn diese Zwischen-
schritte nicht erreicht worden sind. Aber immerhin hat man in der Anlage des Ge-
setzes den jeweiligen Ressorts bestimmte Verantwortungen zugewiesen, sodass 
jedes weiß, was es zu tun hat. Bei dem Gesetzentwurf, wie er in Bayern vorliegt, 
prognostiziere ich mit großer Sicherheit, dass jeder Minister sagt, es solle doch der 
andere machen. Das ist wahrscheinlich die grundlegende Schwäche dieses Ge-
setzentwurfs.

Auch ist die Frage angesprochen worden, ob man den Kommunen überhaupt 
grundlegend bestimmte Pflichten zuweisen kann. An drei Stellen des Gesetzent-
wurfs wird den Kommunen nur etwas empfohlen. Dieser bloße Appellcharakter ist 
nicht sehr schön.

Herr Beißwenger hat angesprochen, ob es möglicherweise mit dem Subsidiaritäts-
prinzip nicht vereinbar wäre, würde man es den Kommunen verpflichtend aufbür-
den. Herr Beißwenger, grundsätzlich haben Sie recht. Pauschal zu sagen: "Macht 
ihr Kommunen das einmal!", wäre nicht möglich. Aber im Konkreten, im Einzelnen, 
in bestimmten Fachfragen kann man es sehr wohl öffnen und auch verbindlich ma-
chen.

Herr Janik sagt, dass er die Frage der Bewohnerparkgebühren sehr gern regeln 
würde. Das ist ein solches Beispiel. Baden-Württemberg hat das schon längst er-
möglicht. Freiburg hat die entsprechenden Gebühren, soweit ich weiß, auf 
600 Euro im Jahr angehoben, auch der VGH Mannheim hat unter Bezugnahme auf 
die Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Juli dieses Jah-
res entschieden, dass rechtmäßig angehoben wird.

Insofern gibt es rechtlich zulässige Spielräume, die man den Ländern eröffnen 
kann. Auch in der Wärmeplanung gibt es Möglichkeiten, Kommunen Verantwor-
tung zu übergeben und gerade wegen des Subsidiaritätsprinzips den örtlichen 
Ebenen mehr Möglichkeiten und Chancen zu eröffnen.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Bei den Fragen an Herrn Völkel ging es 
um den Boden, darum, wie man den Humusaufbau bewerkstelligen kann und wie 
die Ausbildung an den Universitäten in diese Richtung besser werden könnte. – 
Herr Völkel, Sie haben das Wort.

SV Prof. Dr. Jörg Völkel (TU München): Ich beginne mit dem letzten Punkt und 
kann Herrn Zierer, der dem Weihenstephaner Standort, unserem TU-Campus, 
recht nahe ist, nur dazu einladen, sich einmal dort einzufinden. Sowohl die Ausbil-
dung an der Hochschule nebenan und an der TU München als auch die an allen 
Universitäten bundes- und europaweit wird diesen Notwendigkeiten längst gerecht. 
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Die Studenten, die bei uns ausgebildet werden, haben eher das Problem, die Aus-
bildung dann dort umzusetzen, wo sie herkommen, weil sie – das darf ich jetzt ein-
mal so sagen – dort in aller Regel wieder eingefangen werden.

Die Kohlenstoffspeicherung ist ein sehr wesentlicher Teilaspekt der Böden. Ich darf 
den Begriff des sogenannten Klimagases verwenden, wenn ich beispielsweise von 
CO2 und Methan spreche, und sagen, dass der Boden insoweit als ein Global 
Player unterwegs ist. Ja, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, sagen wir, das 
Landmanagement, das aber auch von der Gesellschaft getragen und gesteuert 
wird, hat allergrößten Einfluss und ist Teil der Lösung. Das Landmanagement greift 
– zum Teil auch positiv – in das System ein. Hieran ist zu arbeiten.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Völkel. Aber die 
Frage war, glaube ich: Wie könnte man es konkret machen? Gibt es dazu Pro-
gramme, gibt es Möglichkeiten, die man empfehlen kann? Selbstverständlich wis-
sen wir, dass der Boden wichtig ist. Aber wie können wir hierbei konkret vorwärts-
kommen?

SV Prof. Dr. Jörg Völkel (TU München): Das liegt alles vor. Ich kann Ihnen jetzt 
gern einen Vortrag über Landmanagement bzw. Ackerbau zur Einspeicherung von 
Kohlenstoff halten. Ich beziehe mich jetzt nur deshalb auf den Kohlenstoff, weil der 
ja mit CO2 zu tun hat. Also: CO2 geht aus der Atmosphäre über Pflanzen in die 
Wurzelmasse hinein und wird in einen sogenannten Humusanteil im Boden umge-
wandelt. Das geschieht sowohl beim Öko-Landbau als auch bei der konventionel-
len Landwirtschaft. Das ist das Ziel dieser beiden. Es gibt noch eine Reihe anderer 
Maßnahmen, von denen wir wissen, dass wir vor allem im Grünland massiv Koh-
lenstoff in die Böden bringen können. Wir sind auch informiert über die großen 
Mengen an Kohlenstoff, die als potenzielle CO2-Quellen in unseren bayerischen 
Böden, namentlich in den Auenlandschaften, vorhanden sind und die es dort zu 
belassen gilt. Das heißt, das Grünland ist ein bedeutender Faktor einerseits für den 
Klimaschutz, um Kohlenstoff im Boden zu belassen, reichert aber diesen Kohlen-
stoff auch viel mehr und viel tiefer als jeder Ackerboden an.

Die Forschung ist diesbezüglich recht weit gediehen. Die Unterböden sind noch in 
bestimmtem Maße eine Blackbox, aber über die Prinzipien sind wir informiert und 
wüssten, wie es geht. Das kann man überall nachlesen.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Völkel. Danke auch 
für den Hinweis auf das Grünland und die Auen. Dass wir in einer Anhörung wie 
dieser auch ein paar konkrete Punkte benennen, ist ja sinnvoll.

Kolleginnen und Kollegen, auf meiner Rednerliste stehen noch drei Personen: 
Herr von Brunn, Herr Steiner und Herr Prof. Hahn. In dieser Reihenfolge rufe ich 
sie jetzt auf. – Herr von Brunn, bitte.

Abg. Florian von Brunn (SPD): Bevor ich meine Frage stelle, will ich etwas vor-
ausschicken. Ich finde es sehr gut, dass Frau Dade da ist, und begrüße es außer-
ordentlich, dass eine junge, engagierte und kompetente Frau ihre Generation hier 
vertritt. Ich finde, wir sollten eine gute Visitenkarte abgeben, indem wir mit dieser 
jungen Frau in diesem Ausschuss angemessen umgehen.

Ansonsten geht eine Frage an die Expertinnen und Experten, insbesondere an 
Herrn Essers und an Frau Pittel, die die Dinge aus wirtschaftspolitischer Sicht be-
urteilen können. Wir wissen, dass wir den Klimaschutz und die Energiewende nur 
bewerkstelligen, wenn wir genügend Fachkräfte haben. Soweit ich das beurteilen 
kann – aber ich bin ja nur Politiker –, fehlen uns diese im Moment in vielen Berei-
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chen. Das heißt, wir brauchen eine Zuwanderung von Fachkräften. Wenn insbe-
sondere im Handwerk die Menschen fehlen, die die Photovoltaikanlage aufs Dach 
schrauben oder die Wärmepumpe installieren, oder wenn bei den städtischen Ver-
kehrsbetrieben Busfahrer und Busfahrerinnen fehlen, wenn Fachkräfte in der In-
dustrie fehlen, dann geht es nicht ohne diese Zuwanderung. Vielleicht kann man 
auch darauf Bezug nehmen.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Herr Steiner, bitte.

Abg. Klaus Steiner (CSU): Ich habe eine konkrete Frage an Frau Dade, möchte 
aber eine grundsätzliche Feststellung zur Art und Weise der heutigen Diskussion 
treffen: Wir wollten ja ideologiefrei, ohne parteipolitische Brille, diskutieren.

Herr Oberbürgermeister, Sie haben den Fokus, unbewusst oder bewusst, auf die 
kommunalen Finanzen gerichtet.

(Zuruf)

– Also bewusst. – Sie wissen doch sehr genau, dass Bayern bei der Ausstattung 
der Kommunen unter anderem über den kommunalen Finanzausgleich absolute 
Spitze ist und damit auch Spielräume für bestimmte Dinge eröffnet.

Aber was mich noch mehr stört, ist, dass wir über den Länderfinanzausgleich mit 
derzeit 9 Milliarden Euro zum Beispiel Wasserstoffbusse in Bremen, aber nicht in 
Bayern finanzieren. Von Ihnen als Oberbürgermeister und von anderen Kommunal-
politikern würde ich mir mehr Unterstützung wünschen, damit wir zu einer Ände-
rung auf Bundesebene kommen.

Kollege von Brunn, auf die Zuwanderung von Fachkräften will ich jetzt gar nicht 
eingehen. Die Länder, aus denen diese Fachkräfte kommen sollen, haben diese 
von der Ausbildung her nicht.

Frau Dade, an Sie eine Frage. Ich habe vor Kurzem eine Stellungnahme des 
BUND gelesen, in dem der Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern massiv 
kritisiert und gesagt wurde, dass Bayern bei der Windkraft weit zurückliege. Warum 
sind Sie oder Ihr Verband nicht in der Lage oder willens, sich an die Fakten zu hal-
ten? Bayern nimmt nämlich – so lautet die Information aus dem Bundeswirtschafts-
ministerium – gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien, im Bereich der 
Wasserkraft, beim Biogas usw., eine führende Position ein. Das ist nicht zufrieden-
stellend; man muss es steigern. Aber wenn wir ernsthaft diskutieren und weiter-
kommen wollen, dann sollten wir uns bitte an die Fakten halten. Das scheinen Sie 
allerdings nicht für notwendig zu halten.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Nun hat Herr Prof. Hahn das Wort.

Abg. Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, 
liebe Expertinnen und Experten! Hahn ist mein Name ich bin Geoökologe und Mit-
glied des Landtages.

Frau Vorsitzende, ich möchte zunächst eine ganz kurze Bemerkung hinsichtlich 
Ihrer Versammlungsleitung machen. Ich empfinde es nicht als glücklich, das Wort 
anhand einer Parteienreihung zu erteilen. Wir sind hier in einem demokratischen 
Gremium. Sonst im Ausschuss geht es auch nach der Reihenfolge der Wortmel-
dungen. Wir wollen uns hier neutral eine Meinung bilden. Insofern sollten wir auch 
Chancengleichheit haben.

Ich weiß auch nicht, warum Sie das von einzelnen Experten Gesagte durch einen 
eigenen Kommentar darüber, ob jemand eine gesonderte Meinung hat oder nicht, 
einordnen wollen. Wir haben hier heute eine Meinungsvielfalt gehört. Ich finde es 
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irritierend, wenn Sie sozusagen als eigentlich neutrale Person einen Vortrag unmit-
telbar einordnen.

Nun zur Sache. Ich habe eine Frage mit zwei Aspekten an Herrn Limburg vom 
Europäischen Institut für Klima und Energie und möchte sie ganz kurz einleiten.

Zwischen dem, was die Medien transportieren, und dem, was die Wissenschaft er-
forscht, bestehen manchmal Divergenzen. Ich denke zum Beispiel an den Green 
Deal und daran, was die Medien dann aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen 
machen. Herr Limburg, Sie haben den IPCC-Bericht und gerade auch das mittlere 
Szenario – Middle of the Road, SSP 2 – mit der möglichen Minderung der Tempe-
ratur um vier Tausendstel Kelvin bis zum Jahr 2100 zitiert. Wenn man sich die Me-
dien anschaut, so werden dort ganz andere Möglichkeiten offeriert.

Ich bin, wie gesagt, selbst Geoökologe, habe auch Klimavorlesungen gehalten. Ich 
will jetzt auf diesen fachlichen Aspekt gar nicht so sehr eingehen, sondern eine 
eher politische Frage stellen; denn wir müssen ja hinterher irgendwann die Konse-
quenzen ziehen.

Die erste an die Experten gerichtete Frage ist meiner Meinung nach schon nicht 
ganz neutral, zumindest tendenziös. Es wurde nach einer Klimakrise gefragt. Zum 
Klima existieren schon verschiedene Katastrophenszenarien, vor allen Dingen, 
was die Klimakatastrophe, die Temperaturerwärmung, die Temperaturübererwär-
mung usw. angeht.

Haben wir eine Klimakrise? Das ist vielleicht auch eine politische Frage. Wir haben 
kürzlich eine Pandemie gehabt. Nimmt man das Wort "Krise" vielleicht auch, um 
möglichst viele Mittel zu erhalten? – Man hat es bei Corona gesehen. In dieser Zeit 
sind sehr viele Mittel geflossen. – Haben wir möglicherweise irgendwann tatsäch-
lich eine Energiekrise?

In den letzten 20 Jahren, seit der Energiewende, die von allen großen Parteien mit-
getragen wurde, ist insgesamt die Tendenz zu verzeichnen, dass wir häufig weni-
ger Energie haben, dass die Energie "flatterhafter" und dass sie vor allem teurer 
ist. Schon vor dem Ukraine-Krieg sind wir Rekordhalter bei den Stromkosten gewe-
sen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Wir haben es gerade in der Außenpolitik mit-
bekommen. Zum Teil selbstverschuldet, aber auch durch die Terroranschläge vor 
ein paar Tagen, haben wir möglicherweise tatsächlich eine Energiekrise.

Können wir als Industrienation – dieses Wort ist, soweit ich mich erinnere, von 
Herrn Essers schon benutzt worden – künftig unsere Wirtschaft, unsere Industrie 
und vor allem unseren Wohlstand erhalten, der dann hauptsächlich durch "Wind-
mühlen" getragen werden soll? Oder gibt es vielleicht jetzt wichtigere Dinge als die 
Klimaziele, die uns vielleicht wichtig erschienen, als es noch keine anderen Krisen 
gab?

Insofern frage ich nach der Einordnung dieser Klimakrise im Vergleich zu einer 
möglichen Energiekrise, die jetzt tatsächlich auf uns zukommt.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Herr Prof. Hahn, die Sitzungsleitung 
müssen Sie schon mir überlassen. – Jetzt hat der Kollege Hans Ritt das Wort. Bitte 
sehr.

Abg. Hans Ritt (CSU): Meine Damen und Herren, werte Vorsitzende! In den Aus-
führungen der Experten haben wir immer wieder gehört, wir müssten die Infrastruk-
tur ausbauen. Das wissen wir alle. Wir haben Flatterstrom, wir haben Dunkelstrom, 
Flauten. Nachts scheint keine Sonne, und uns fehlen 55 GW Sonnenstrom; wenn 
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gleichzeitig kein Wind weht, fehlen uns 119,9 GW. Wahrscheinlich liegen wir schon 
bei 120 GW.

Unser höchster Stromverbrauch, der Stromverbrauch bei größter Kälte, liegt bei 
etwa 82 oder 84 GW. Eigentlich könnten wir uns zu 140 % mit Sonnen- und Wind-
energie versorgen. Daher gibt es, so wie ich es auch aus den Vorträgen herausge-
hört habe, nur eines: den Ausbau der Infrastruktur. Darauf sollten wir für die nächs-
ten Jahre und Jahrzehnte setzen. Ein neues Windrad oder ein neuer PV-Park 
bringt nichts, wenn keine Speichertechnologien vorhanden sind – vom Tag in die 
Nacht, vom Sommer in den Winter. Von einigen ist als Ziel das Jahr 2030 genannt 
worden. Das muss schneller gehen. Ich habe die Aussage vermisst, dass wir mas-
siv auf die Speichertechnologien setzen müssen.

Mich hat es verstört, als ich am 22. Mai in einigen Medien gelesen habe, dass der 
Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, fordert, die 
Gasnetze in Deutschland bis zum Jahr 2045 zurückzubauen. Wenn sich das 
durchsetzt, müssen die Gasleitungen, die die Stadtwerke über Jahrzehnte verbaut 
haben, bis zum Jahr 2045 zurückgebaut werden.

Nun die Frage an Herrn Oberbürgermeister Janik: Haben Sie schon Geld dafür zu-
rückgestellt? Oder sagen Sie: Freistaat, gib mir Geld dafür. Wir können das nicht 
selbst finanzieren. Wir haben zwar über die letzten 30 bis 40 Jahre Gewinne er-
zielt, aber das Geld für den Rückbau haben wir nicht. – Oder sollten wir nicht einen 
anderen Weg gehen und sagen, die deutschen Gasnetze mit einer Länge von 
500 000 km stellen einen Riesenspeicher dar? 270 TWh Speicherkapazität – das 
ist gigantisch. Sollte man die Gasnetze nicht mit Gas aus Windenergie füllen? Pro-
jekte dazu gibt es in Deutschland bereits.

Damit komme ich zum nächsten Problem: Es ist gibt zu viel Windstrom, und die 
Anlagen müssen abgeschaltet werden. Sollte man daher nicht auf Elektrolyse set-
zen und Wasserstoff herstellen? Alle reden vom Wasserstoff. Wir könnten locker 
10 % bis 20 % Wasserstoff und in einem nächsten Schritt, über die Katalyse mit 
CO2, von dem wir zu viel in der Atmosphäre haben, über Power-to-Gas, auch syn-
thetisches Erdgas in das Gasnetz hineingeben. Diese Diskussion vermisse ich. 
Davon höre ich nichts, davon sehe ich nichts, darüber weiß niemand etwas.

Meine Frage an Herrn Janik lautet: Stellt er schon Geld zurück?

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Kollege Ritt. Wir 
reden ja in erster Linie über das Bayerische Klimaschutzgesetz –

(Zuruf: Unglaublich! – Weitere Zurufe)

– aber natürlich über vieles mehr. – Auf meiner Rednerliste steht jetzt noch 
Herr von Brunn.

Abg. Florian von Brunn (SPD): Ich möchte noch einmal kurz auf die Diskussion 
zurückkommen, die wir hier seit einigen Tagen immer wieder führen und in der es 
darum geht, wo Bayern beim Ausbau der erneuerbaren Energien eigentlich steht. 
Wir haben heute von den Expertinnen und Experten gehört, dass wir dringend alle 
weiter ausbauen müssen. Meine persönliche Meinung ist anhand dessen, was ich 
lese, dass wir ein Problem haben, wenn wir keine Leitungen und keine Energieer-
zeugung haben, die unseren eigenen Strombedarf oder unseren eigenen Energie-
bedarf aus Erneuerbaren deckt.

Deswegen an die Expertinnen und Experten die Frage: Wie sehen Sie das? Ist re-
levant, was wir an installierter Leistung haben, oder ist relevant, welchen Anteil die 
erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch, also an dem haben, was Bayern 
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selbst für seine Haushalte, für seine Industrie, für sein Handwerk und für seinen 
Mittelstand braucht? Vielleicht weiß auch jemand von den Expertinnen und Exper-
ten, wo wir hierbei im Bundesvergleich stehen. Dann können wir das vielleicht an 
dieser Stelle auf einer neutralen Grundlage klären.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Der Kollege Patrick Friedl hat sich ge-
meldet.

Abg. Patrick Friedl (GRÜNE): Frau Dade, ich schließe mich den Ausführungen 
von Herrn von Brunn ausdrücklich an. Danke, dass Sie da sind. – Ich habe eine 
Frage an Sie. Inwieweit vermissen Sie in dem Gesetzentwurf Regelungen zum Mo-
bilitätsbereich, und was könnte dazu in den Gesetzentwurf aufgenommen werden? 
Ist Klimaschutz als ein Kriterium für Zuwendungen etwas, was ebenfalls in das Ge-
setz aufgenommen werden könnte?

Herr Essers, Sie haben gesagt, Sie seien Teil der Lösung. Nun wurde hier die 
Speichertechnologie erwähnt. Sie haben explizit zum Ausbau der erneuerbaren 
Energien aufgerufen. Was vermissen Sie in dem Gesetzentwurf, was brauchten 
Sie, und, weil es hier auch um die Bewertung der Vergangenheit geht, wie bewer-
ten Sie den Zuwachs der erneuerbaren Energien in den letzten zehn Jahren in 
Bayern, insbesondere den der Windkraft?

Auch von Frau Pittel möchte ich wissen, wie sie dies bewertet und wie sie vor 
allem die Chancen einschätzt, dass wir zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren 
Energien kommen können, wenn wir die Anstrengungen entsprechend erhöhen.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Es gab zwei Fragen an Herrn Essers 
und Frau Pittel. Beide waren schon im Hinblick auf die Fachkräfte angesprochen. 
Deshalb gebe ich zunächst Herrn Essers und dann Frau Pittel das Wort zu diesen 
Themen. – Bitte, Herr Essers.

SV Christian Essers (Wacker Chemie AG): Zum Arbeitskräftemangel. Wir bekom-
men die Leute, die wir brauchen. Aber wir sehen, wenn wir branchenweit schauen 
– das weiß ich auch aus meiner Verbandsarbeit –, dass es rund um die Energie 
und den Energieausbau durchaus einen Arbeitskräftemangel gibt.

Die Fragen nach dem Anteil der erneuerbaren Energien am Ausbau kann man 
nicht isoliert sehen. Wir befinden uns in einem gesamthaften nordwesteuropäi-
schen Binnenmarkt. Das sehen wir auch daran, dass es momentan die Preise 
hochtreibt, dass Frankreich derzeit kein Exporteur, sondern ein Importeur ist, weil 
dort ein technisches Problem besteht. Das heißt, wir sind gesamthaft im Strom-
markt unterwegs und müssen deshalb auch gesamthaft denken.

Wir können versuchen, autark zu sein. Eine Inselversorgung ist allerdings immer 
weniger effizient. Es ist trotzdem sowohl aus politischen als auch aus Gründen der 
Sicherheit gar nicht schlecht, wenn man einen hohen Anteil selbst abdecken kann. 
Was aber nicht möglich ist, ist, nicht selbst voll versorgt und auch vom Netz her 
nicht gut angeschlossen zu sein. Der Netzausbau und der Ausbau der erneuerba-
ren Energien sollten also bitte gesamthaft betrachtet werden.

Der Ausbau der Windkraft brauche ich eigentlich nicht zu kommentieren. Wenn 
man ein Gesetz schafft, das das Meiste verhindert, und wenn das Gesetz wirkt – 
dann wirkt es.

Es gibt also Potenziale. Wir sind selbst gerade – das darf ich bei dieser Gelegen-
heit vielleicht sagen – interessierte und unterstützende Partei bei einem Windpro-
jekt, bei dem man in unserer Werksnähe eine große Anzahl von "Windmühlen" auf-
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stellen möchte. Das unterstützen wir nicht deshalb, weil wir den Strom nicht 
woanders kaufen könnten, sondern weil wir sehen, dass dies notwendig ist.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Nun gehen die gleichen Fragen an 
Frau Pittel, Es geht um das Thema der Fachkräfte und um den Ausbau der Erneu-
erbaren in Bayern. Frau Pittel, bitte.

SVe Prof. Dr. Karen Pittel (ifo Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen): Zum 
Fachkräftemangel brauche ich nur auf die Homepage des ifo zu verweisen. Wir 
stellen immer wieder fest, dass die Unternehmen sehr stark unter Fachkräfteman-
gel leiden, nicht nur im Bereich des Ausbaus erneuerbarer Energien, sondern im 
gesamten Bereich der Volkswirtschaft. Insofern brauchen wir ohne Frage die Zu-
wanderung von Fachkräften. Das können durchaus auch Fachkräfte sein, die nicht 
ganz genau die Spezialausbildung haben, die wir benötigen, aber eine Ausbildung 
oder Umschulung machen können.

Der Fachkräftemangel ist also in diesem Bereich wie auch in anderen Bereichen 
ein Thema. Wie sich das dann über die verschiedenen Branchen aufteilt, ob in 
dem einen Bereich mehr Deutsche oder mehr Zugewanderte sind oder ob noch zu-
sätzlich Menschen zuwandern, ist mir – ich glaube, allen – egal; Hauptsache, wir 
schaffen es, den Mangel zu beheben.

Was die Vollversorgung mit erneuerbaren Energien angeht, so sehe ich, dass es 
nicht heute oder morgen, aber mittelfristig möglich ist, komplett auf Erneuerbare 
umzustellen. Ich stimme meinem Vorredner völlig zu: Es erleichtert die Umstellung, 
wenn ich in größeren Räumen denke und nicht versuche, aus Bayern eine Insel zu 
machen. Dazu brauche ich die Stromleitungen. Es erhöht natürlich auch die Si-
cherheit, wenn ich nicht auf einen regionalen Raum angewiesen bin, sondern im 
Notfall auch aus anderen Regionen Strom beziehen kann.

Allerdings sehe ich momentan nicht, dass wir von der Brückentechnologie Erdgas 
schnell wegkommen werden, auch wenn sie aktuell teuer ist. – Sie wird wahr-
scheinlich auch wieder billiger werden. – Diese Brückentechnologie werden wir 
erst einmal noch brauchen, um die Speicherpotenziale zu haben, die wir brauchen, 
um fast nur erneuerbare Energien, fluktuierende Energien, aufnehmen, überhaupt 
Wasserstoff herstellen zu können. Erforderlich ist ein ganzer Mix an Speichern, von 
Biogas- und Wasserstoffpipelines. Alles das brauchen wir. Die Infrastruktur ist ja 
gerade schon angesprochen worden.

Insofern: Ja zur Vollversorgung mit Erneuerbaren, aber es kann erheblich teurer 
und erheblich unsicherer werden, wenn wir dabei nur kleinräumig und nur auf 
bayerischer Ebene denken.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Ich gebe nun Ihnen, Frau Dade, das 
Wort. An Sie sind auch ein paar Fragen bezüglich erneuerbarer Energien und be-
züglich der Mobilität gerichtet worden.

SVe Julia Dade (BUND Jugend Deutschland): Zum Thema der erneuerbaren 
Energien haben meine Vorredner und Vorrednerinnen das Wesentliche gesagt und 
ausgeführt, dass Bayern beim Ausbau der Erneuerbaren im deutschen Vergleich 
nicht gut dasteht. Ich glaube, das ist eigentlich kein Streitpunkt.

In der zweiten Frage ging es um Mobilität, um Kriterien für staatliche Zuwendungen 
und darum, was man hierzu konkret in das Gesetz schreiben könnte. Aus der jun-
gen Perspektive heraus habe ich dabei natürlich den ÖPNV als Erstes im Kopf. Ein 
gut ausgebauter und kostengünstiger ÖPNV ermöglicht neben dem Klimaschutz 
mehr Freiheiten für junge Menschen und für Menschen ohne Führerschien sowie 
für die Menschen auf dem Land. Bayern ist ein Flächenland.
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Daran anknüpfend, nun zu den Kriterien staatlicher Zuwendungen. Wenn Klima-
schutz ein Kriterium dafür ist, welche Ausgaben der Freistaat tätigen soll, dann 
müssten – das kam heute ebenfalls schon zur Sprache – unter anderem der Stra-
ßenneubau und Straßenausbau sehr schnell beendet werden. Hierdurch stünden 
Gelder zur Verfügung, die in den ÖPNV, vor allem in den massiven Ausbau, der 
auch von der kommunalen Ebene genannt worden ist – neue Strecken erschlie-
ßen, alte Streckentakte erhöhen usw. –, fließen könnten. Insoweit bestünde dann 
eine Verknüpfung einer Maßnahme in einem Bereich mit dem Klimaschutz, wobei 
auch eine sozial gerechte Komponente und die ökonomische Perspektive, woher 
das Geld kommen kann, einflössen, und damit alle drei Kriterien erfüllt wären.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Nun erhält Herr Janik das Wort, der 
zum kommunalen Finanzausgleich angesprochen worden ist.

(Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Zu Ihrer Information: Herrn Limburg hatte ich auch 
etwas gefragt!)

SV Dr. Florian Janik (OBB Stadt Erlangen): Herr Abgeordneter Steiner, zunächst 
von meiner Seite vorweg: Es tut mir leid, wenn ich die Bayerische Staatsregierung 
an dieser Stelle in Ihren Augen "unterlobt" habe. Ich hole das Lob gern nach. Man 
soll ja nicht immer nur über das Schlechte reden; aber ich dachte, der Fokus liegt 
heute auf dem Klimaschutz. Selbstverständlich ist der bayerische Finanzausgleich 
für die bayerischen Kommunen nicht vollständig verkehrt, um es einmal fränkisch-
lobend auszudrücken. Und ja, im Unterschied zu anderen Bundesländern wissen 
wir die Unterstützung der Kommunen durch den Freistaat an vielen Stellen sehr zu 
schätzen. Dazu nenne ich ein Beispiel: Ich weiß, dass sich Kollegen aus anderen 
Bundesländern freuen würden, würden die Kosten für die Geflüchteten aus der Uk-
raine auch bei ihnen vollständig vom Land getragen. Es ist ja nicht alles schlecht 
im Freistaat Bayern. – Das das ist aus dem Mund eines fränkischen Oberbürger-
meisters wirklich schon ein gewaltiges Lob.

(Unruhe)

Aber beim Thema der Spielräume im Finanzausgleich wird es denn doch ernst und 
sachlich. Wir reden, wenn wir den Klimaschutz anpacken wollen, über Investitionen 
in einem Ausmaß, das nicht nebenbei in unseren Haushalten abbildbar ist. Ich 
möchte Ihnen ein Beispiel aus Erlangen nennen, das allerdings nur einen ganz 
kleinen Bereich betrifft, und darstellen, was wir für diesen Bereich errechnet haben.

Erlangen ist die kleinste Großstadt in Bayern. Unser Gebäudemanagement be-
treibt in unseren kommunalen Liegenschaften insgesamt 160 ganz unterschiedlich 
aufgestellte Einheiten, die Wärme produzieren. Wir haben uns die Frage gestellt: 
Was müssten wir tun, um bei diesen von der Kohle oder vom Gas wegzukommen? 
Vollständig erreichen wir das im Augenblick nicht. Dies würde nur der Fall sein, 
wenn wir die Gebäude gleichzeitig vollständig sanierten. Das wäre eine ganz ande-
re finanzielle Dimension. Also haben wir uns für ein 80 : 20-Modell entschieden: 
Für den normalen Betrieb schaffen wir es mit Wärmepumpen und anderen regene-
rativen Energien, und in der Spitzenlast greifen wir auf fossile Energien zurück. 
Das gilt für wenige Wochen im Jahr, in denen es extrem kalt ist.

Wollten wir das ändern, dann redeten wir alleine für die Stadt Erlangen von einem 
Invest von 70 Millionen Euro, die aktuellen Preissteigerungen noch nicht einbezo-
gen. Das ist der Investitionshaushalt dieser Stadt eines ganzen Jahres. Daran 
sehen Sie, welche Schwerpunktsetzung dies bedeutet. – Dabei rede ich nur von 
der Umstellung von 160 Heizungsanlagen in unseren städtischen Gebäuden, noch 
nicht von Wärmedämmung, noch nicht vom öffentlichen Nahverkehr und anderen 
Dingen.
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Das meint einfach: Wenn wir das als Staat – dabei nehme ich uns alle einmal mit – 
angehen wollen, dann bedeutet dies eine Herausforderung, der man nicht inner-
halb der bestehenden Finanztransaktionen gerecht werden kann. Vielmehr werden 
wir uns mehr einfallen lassen müssen. Ansonsten produzieren wir mit diesem Ge-
setz ein gutes Papier – oder auch ein schlechtes; aber dann ist egal, was darin 
steht – und setzen halt nichts um.

Damit wollte ich Ihnen nur bewusst machen, welche finanziellen Dimensionen das 
vor Ort bedeutet.

Jetzt könnte der Kollege von der infra bestimmt ausführen, was das für sein Nah-
wärmenetz bedeutet, welche Millionen an Umstellungskosten er hierfür benötigte. 
Diese Umstellungen sind richtig und unvermeidlich, aber wir müssen uns darüber 
klarwerden, dass Kommunen dabei Unterstützung brauchen.

Und: Unsere anderen Aufgaben fallen ja nicht weg. Ich kann ja nicht sagen: Es tut 
uns leid; wir sanieren jetzt unsere Heizungen; deshalb gibt es jetzt keine neuen 
Kita-Plätze – auf die es übrigens einen Rechtsanspruch gibt. Vielmehr muss ich 
solche Investitionen auch weiterhin tragen.

Das war wirklich ernst gemeint. Wenn etwas Nennenswertes passieren soll, dann 
brauchen wir vor Ort eine ganz andere Dimension an Finanzen, die über den bis-
herigen kommunalen Finanzausgleich deutlich hinausgeht.

Herr Ritt, Sie haben Power-to-Gas und Wasserstoff angesprochen. Ja, auch ich 
sehe darin eine große Zukunftstechnologie. Und: Ja, wir haben noch keine Mittel 
für den Rückbau eingestellt. Als Kommunalpolitiker – erlauben Sie mir, das zu 
sagen – tut man gut daran, nicht alles, was von Staatssekretären und Ministern ir-
gendwann einmal geäußert wird, auf allen Ebenen sofort ernst zu nehmen und bei 
sich vor Ort in Politik umzusetzen, sondern nur das umzusetzen, was sich dann tat-
sächlich auch in Gesetzen wiederfindet. Sonst würden wir zu unserer eigentlichen 
Arbeit nicht mehr kommen.

Wasserstoff ist nach meiner Ansicht auch ein Standbein zukünftiger Energieversor-
gung, aber man muss wissen, dass der Wasserstoff heute durch die doppelte 
Transformation einen niedrigen Wirkungsgrad hat. Wenn man ihn flächendeckend 
einsetzen wollte, würde das einen noch weiteren Ausbau der regenerativen Ener-
gien unmittelbar zur Folge haben; denn Sie müssen ja erst einmal den Strom für 
die Elektrolyse produzieren. Dass man Überproduktion dafür nutzen kann, ist gar 
keine Frage und bestimmt auch sinnvoll, und dafür sind die Gasnetze weiterhin 
sinnvoll. Das gilt auch die vorgehaltenen Speicheranlagen.

Weil Sie danach gefragt haben: Ich glaube, es wäre strategisch keine geschickte 
Entscheidung, eine bestehende Speicherinfrastruktur rückzubauen, wo doch ab-
sehbar ist, dass sie zumindest partiell auch anderweitig nutzbar ist. Man kann ja 
solche Leitungen auch erst einmal liegen lassen und später schauen, wie man sie 
nutzen kann – ganz gleich, was ein Staatssekretär dazu sagt.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Herr Prof. Hahn hat zu Recht darauf 
hingewiesen, dass er Herrn Limburg eine Frage gestellt hat. Herr Limburg, ich 
hoffe, Sie haben sie sich notiert. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade nicht im Raum. 
Sie haben jetzt das Wort.

SV Michael Limburg (EIKE e. V.): Keine Sorge; ich habe mir das notiert. An sich 
könnte ich mich jetzt wohlig zurücklehnen; denn alles, was ich vorhin versucht 
habe zu sagen, wird von den anwesenden Experten mehr und mehr bestätigt. Die 
Kommunen jammern unisono über Aufgaben, die ihnen zugewiesen sind oder die 
sie gern zugewiesen hätten, und über die enormen Kosten, die damit verbunden 
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sind. Sie sagen, dass jemand das bezahlen soll, und es folgt der Ruf nach dem 
Bund oder nach dem Land. Das ist immer mehr und mehr. Gleichzeitig fördern sie 
die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben. Manche Bürger lechzen sogar da-
nach, habe ich gehört – ich glaube, das ist ein Irrtum –, und beschweren sich an-
schließend, dass sie sich selbst ein Bein stellen, weil die Vorgaben widersprüchlich 
sind. Genau das, was ich vorhin in anderer Form gesagt habe, scheint also zu pas-
sieren. Das ist für mich eindeutig.

Was mir aber eigentlich noch viel mehr Sorgen macht, ist das fehlende Verständnis 
für Elektrotechnik. Sie brauchten eigentlich alle einmal einen Grundkurs in Elektro-
technik. Frau Pittel, entschuldigen Sie bitte, dass ich das sage; aber Strom ist nicht 
gleich Strom. Wenn Sie wirklich glauben, dass ein Ausbau der Erneuerbaren zur 
Versorgung beiträgt, dann muss ich Sie korrigieren. 1,5 % der Primärenergie stam-
men aus der Photovoltaik. Das ist so viel, wie die Kernkraftwerke, die noch laufen, 
insgesamt liefern. Aber im Unterschied zu den PV-Anlagen – etwa 2 Millionen sind 
installiert – liefern diese dann, wenn man den Strom braucht – Strom muss millise-
kundengenau verfügbar sein –, und deren Strom lässt sich auch sehr gut auf- und 
abregeln, um die unglaublichen Störungen die die Erneuerbaren einspielen – ich 
nenne es einmal Flatterstrom –, auszugleichen.

Wer also glaubt, dass das Energieproblem dieses Landes auch nur im Ansatz 
durch die Erneuerbaren gelöst werden könnte, muss noch einmal, um es nett zu 
sagen, einen Grundkurs in Elektrotechnik machen – abgesehen von den Wahn-
sinnskosten, der Verschandelung der Landschaft usw.

Herr Hahn fragte mich, ob wir eine Klimakrise oder eine Energiekrise haben. Ich 
kann eigentlich nur noch einmal wiederholen, dass wir eine dermaßen veritable 
Energiekrise haben, wie sie dieses Land seit seinem Bestehen noch nie erlebt hat. 
Der größte Teil davon ist durch die Klimagesetzgebung, die Begleitverordnungen 
und die entsprechenden internationalen wie nationalen Vorgaben entstanden.

Ich sage Ihnen voraus: Die Bürger werden alles Mögliche verlangen, nur nicht, 
dass der Klimaschutz verstärkt wird. Wer das nicht begreift, wird in vier, spätestens 
in acht Wochen merken, dass er vielleicht doch im falschen Film gesessen hat. 
Das ist eindeutig. Wir haben keine Möglichkeiten, diese Energiekrise zu lindern, es 
sei denn, wir erhöhen das Angebot. Das ist über Erneuerbare nicht möglich. Ich 
habe es vorhin ausgeführt. Das ist nur möglich, indem wir unsere eigenen Vorräte 
nutzen, die wir reichlich haben. Wir haben reichlich Braunkohle, wir haben reichlich 
Schiefergas, wir haben reichlich Flözgas, und wir haben immer noch Kernkraftwer-
ke. Isar 2 ist zum Beispiel noch da und kann in Betrieb gehalten werden. Die drei 
im letzten Jahr abgeschalteten Kernkraftwerke können ebenfalls wieder in Betrieb 
genommen werden. Für einen Ökonomen, wie Frau Pittel vielleicht einer ist, ist 
doch eindeutig sichtbar: Wir müssen alles tun, um das Angebot zu erhöhen, damit 
wir die Preise senken. Schon die Ankündigung, dass wir das tun werden, würde 
die Preise massiv senken bzw. beeinflussen.

Der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist der Green Deal, die Wir-
kung des Green Deals. Bayern hat sich verpflichtet, sogar noch über das hinauszu-
gehen, was die EU verlangt. Wenn man es durchrechnet, stellt man fest, dass der 
gesamte Green Deal etwa 5 Billionen Euro kosten – umgelegt auf Bayern sind das 
die besagten 130 Milliarden Euro – und zu einer Minderung der Erwärmung bis 
zum Jahr 2100 von sage und schreiben vier Tausendstel Kelvin führen wird. Vier 
Tausendstel – das können weder Sie noch ich noch irgendjemand vom Potsdam 
Institut messen, fühlen, riechen, schmecken. Das ist nicht einmal nichts. Ich frage 
Sie noch einmal im Ernst: Wollen Sie das wirklich vorantreiben? Das ist doch 
nichts, was uns irgendwie weiterbringt. Wir könnten uns an Klimaschwankungen 
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anpassen, wenn wir eine Klimakrise hätten, die wir nicht haben. Die Extremwetter 
sind genauso wie vor hundert Jahren vor 20 Jahren, vor 70 Jahren. Das können 
Sie alles nachlesen.

Wer behauptet, dass er den Klimawandel mit Emissionssenkungen auf Biegen und 
Brechen und zu irren Kosten senken kann, ist – ich will es mit meinen Äußerungen 
nicht übertreiben – irgendwie auf der falschen Linie.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Limburg. Das lasse 
ich jetzt einfach so stehen und gebe das Wort an Herrn Gnädinger. An ihn richteten 
sich Fragen bezüglich der Infrastruktur und der Leitungsnetze. Auch wurde gefragt, 
ob die installierte Leistung bei uns in Bayern ausreichend ist. – Es gibt übrigens 
noch eine Wortmeldung des Kollegen Wagle. Vielleicht überlegen sich die Kollegin-
nen und Kollegen, ob sie sich noch zu Wort melden möchten, sodass wir dann zur 
Schlussrunde übergehen können. – Herr Gnädinger, bitte.

SV Dr. Johannes Gnädinger (PSU): Was die Infrastruktur angeht, kann ich vor 
allem etwas zu dem Bereich der Verkehrsinfrastruktur sagen. Was die Leitungsnet-
ze angeht, bin ich wirklich nicht kompetent. Diese Frage sollten Sie besser an Mar-
cus Steurer richten. Er kann sie sicherlich besser beantworten.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Das können wir gern tun. Die Leitungs-
netze beschäftigen uns tatsächlich sehr, weil wir immer wieder, wie in meinem 
Landkreis, feststellen müssen, dass zwar die Bereitschaft besteht, PV-Anlagen zu 
errichten, aber die Einspeisemöglichkeiten fehlen. Wie kommen wir aus dieser 
Situation heraus, Herr Steurer?

SV Marcus Steurer (infra fürth Unternehmensgruppe): Das ist eine sehr einfache 
Frage mit einer komplizierten Antwort. Ich spreche für ein klassisches Stadtwerk 
und daher tendenziell von den Verteilnetzen. Wie es Herr Essers vorhin gesagt 
hat, benötigen wir große Übertragungstrassen, die leider noch nicht vorhanden 
sind. Ich will gar nicht hinterfragen, warum das so ist. Faktisch sind sie nicht vor-
handen. Das führt dazu, dass wir zwischen Nord und Süd nicht den Ausgleich 
schaffen können, den wir schaffen müssten.

Es ist, wie es Frau Pittel vorhin gesagt hat: Je größer ich denke, umso einfacher 
kann ich verteilen. Ich glaube, das steht völlig außer Frage, unabhängig davon, ob 
es sich um einen Strom handelt, der als Flatterstrom beschrieben wurde, der aus 
Erneuerbaren nicht ständig zur Verfügung steht und, so wie ich mir das vorstelle, 
durch konventionelle Erzeugung ergänzt wird.

Für uns als Stadtwerke ist es einfach notwendig, dass wir eine gewisse Freiheit be-
kommen. Ich habe schon gesagt, dass dies nichts ist, mit dem ich mich an die Lan-
desregierung wenden kann, weil es am Ende ein bundesweites, wenn nicht ein 
EU-weites Problem ist, dass eine Regulierung vor vielen Jahren eingeführt wurde, 
die aufgrund des Quasi-Monopols bei den Leitungsnetzen dafür sorgen sollte, dass 
wir nicht zu viel Geld einnehmen. – Wobei man immer daran denken muss, dass 
Stadtwerke und auch alle Gewinne, die sie erwirtschaften, der Kommune und 
damit am Ende auch den Bürgern zugutekommen. Tatsächlich verdient die Versor-
gung noch Geld, aber die Betonung liegt auf "noch"; denn für uns wird alles risiko-
reicher.

Uns ist es wichtig, dass wir Regularien haben, unter denen wir unsere Netze gut 
betreiben, aber auch gut ausbauen können. Das ist unsere Verantwortung, und wir 
sehen es auch als unsere Verantwortung. Aber das muss für uns einfacher wer-
den. Das Geld ist nicht unbedingt das Problem, weil die Möglichkeit besteht, dieses 
über Netzentgelte zu erhalten, und weil es auch für uns eingesetzt wird. Aber letzt-
lich brauchen wir eine gewisse Freiheit, und es geht auch um Vertrauen. Die Re-
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gierungen, ganz gleich auf welcher Ebene, müssen uns vertrauen können. Herr Ja-
nik hat es vorhin für die Kommunen sehr einfach formuliert: Geben Sie uns Geld; 
wir gehen sorgsam damit um. – Das kann ich für die Stadtwerke genauso bestäti-
gen, und das wird auch in Zukunft so sein.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Nun ist der Kollege Martin Wagle an der 
Reihe. Bitte, Herr Wagle.

Abg. Martin Wagle (CSU): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich 
möchte das Thema Verkehr noch einmal aufnehmen. Es wurde in den Raum ge-
stellt: Keine Autobahnen mehr, keine Ortsumgehungen und dergleichen! – Ich bin 
der Ansicht, dass unsere Autobahnen eine wichtige Aufgabe haben, vor allem 
auch hinsichtlich der Aufnahme des Schwerverkehrs, sodass dieser nicht durch 
unsere Städte, Gemeinden und Dörfer fließt. Und wenn die Autos, weil es zu 
einem Unfall gekommen ist, von der Autobahn herunter- und durch die Dörfer fah-
ren, sieht man katastrophale Zustände. Das sind wichtige Argumente dafür, die Au-
tobahnen nach wie vor zu pflegen und ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Kommen wir zu den Gemeinden und Städten. Die Bemühungen, durch erhöhte 
Parkgebühren usw. die Autos aus den großen Ballungszentren herauszubringen, 
sind angesprochen worden. Das kann man machen. Man muss den Verkehrsraum 
aufteilen, um Fahrradwege zu ermöglichen. Das sind alles gute Bemühungen. Es 
ist auch richtig, die Radverkehrsachsen auszubauen. Für die Kommunen wurde 
deshalb auch das Bayerische Straßen- und Wegegesetz geändert.

In den Ballungsräumen muss der Schwerverkehr, vor allem der überregionale, 
außen herum geführt werden. Das ist völlig klar. Er kann nicht durch die Zentren 
fließen.

Aber wie machen wir es im ländlichen Raum? Wie machen wir es, wenn es in einer 
Kommune nur eine Stadt- oder Bundesstraße gibt, die als Hauptverkehrsachse 
durch den Ort fließt? Wie organisieren wir das? Wie erklären wir es den Menschen 
vor Ort, wenn 15 000 oder 20 000 Fahrzeuge am Tag durch den Ortskern fahren 
und dort überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr bestehen? – Und der 
Schwerverkehr nimmt zu. Das erfordert eine Ortsumgehung. Diese kann man nicht 
kategorisch ausschließen, nach dem Motto: Ihr könnt keine Ortsumgehung schaf-
fen; die wollen wir nicht mehr, wegen der Flächenversiegelung usw. – Meines 
Erachtens gibt es gute Gründe, Ortsumgehungen nach wie vor zu befürworten.

Jetzt frage ich die Experten, wie sie sich das angesichts der mangelnden Schie-
nenwege im ländlichen Raum vorstellen, die zum Beispiel bei mir zu Hause von 
Nord nach Süd überhaupt nicht vorhanden sind. Bis eine Bahnstrecke entsteht, 
dauert es zehn, 15 oder 20 Jahre. Wie soll man mittel- und langfristig den Güter-
verkehr überhaupt gewährleisten und auch die Lebensqualität im ländlichen Raum 
und in den Städten sichern? Wie können wir in den Städten Radwege zusätzlich 
anbieten, wenn wir dort noch die Lkw haben? Ich wüsste gern, wie Sie sich den 
Verkehr der Zukunft vorstellen, wie wir diesbezüglich vorankommen können und 
wie Sie dies organisieren wollen.

Meine Frage geht zu gleichen Teilen an Herrn Gnädinger, der gerade davon ge-
sprochen hat, dass er hierfür Experte ist, und an Frau Dade.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Bitte, Herr Gnädinger.

SV Dr. Johannes Gnädinger (Prof. Schaller UmweltConsult): Die Knackpunkte 
wurden angesprochen und herausgearbeitet. Gehen wir zunächst zu dem Bereich 
außerhalb der Orte, um die Orte herum. Sie sagen, die Leistungsfähigkeit der Stra-
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ßen müsse erhalten werden, der Pkw-Verkehr und insbesondere der Schwerver-
kehr nehme immer weiter zu. Genau das ist es. Das kennt jeder. Aber es ist so, 
weil wir immer sagen, wir müssten die Straßen pflegen, ausbauen, weiter leis-
tungsfähig erhalten. Sie haben gesagt, sie leistungsfähig zu erhalten, heiße, auch 
auszubauen.

Die A 94 soll jetzt von vierstreifig auf sechsstreifig ausgebaut werden, zunächst 
einmal von Feldkirchen bis Marktschwaben. Sie ist erst fertiggestellt worden, schon 
muss sie sechsstreifig werden. Die A 99 hat man gerade auf acht Streifen ausge-
baut. Jetzt kommt der Ausbau der A 92. Zu fragen ist, ob es denn immer so weiter-
geht. So haben wir es immer gemacht, aber damit ziehen wir mehr Verkehr an, weil 
er vorübergehend wieder besser fließt. Irgendwann erfolgt der nächste Ausbau, 
weil wir immer bedarfsgerecht anpassen.

So steht es auch beim Bauministerium auf der ersten Seite beim Thema Verkehr: 
Der Verkehr, der MIV, wird bis zum Jahr 2030 um 25 % steigen. Diese Aussage ist 
sicherlich schon ein paar Jahre alt. Trotzdem: Es geht um eine Steigerung des MIV 
von 2010 bis 2030 um 25 % und des Schwerlastverkehrs sogar um 40 %. Was ist 
die Folge? Anpassen, weiter planen, ausbauen. – Immer so weiter?

Fakt ist, dass dieser gesamte Bereich komplett aus den Überlegungen zum Klima-
schutz und zu den Zielsetzungen des Klimaschutzes herausfällt. Auch in dem Ge-
setzentwurf sind entsprechende Maßnahmen überhaupt nicht enthalten, obwohl 
der Freistaat – die nach geordneten Behörden – zumindest für seine Straßen zu-
ständig ist.

Auch für den Autobahnausbau werden im Bundesverkehrswegeplan 2030 Bedarfe 
angemeldet. Bayern ist hier immer gut dabei gewesen. Aber wenn die gesamte 
Gesellschaft eine Transformation durchlaufen muss, und dies in allen Bereichen – 
über die Landwirtschaft haben wir gesprochen, über die Energiewende haben wir 
gesprochen, über das Bauen und Betreiben von Gebäuden haben wir gespro-
chen –, dann muss auch der Verkehr angefasst werden. Dort besteht die größte 
Herausforderung. Das ist bei uns die heilige Kuh. Andere Länder können es wirk-
lich besser. Wir sind halt ein Autoland. Das muss man wirklich sagen. – So viel 
zum allgemeinen Verkehr.

Beim Güterverkehr muss man den Fernverkehr und den regionalen Verkehr unter-
scheiden. Zum Fernverkehr, also beim Verkehr nicht aus der Region heraus, kann 
Bayern direkt nichts regeln. Beim Zugriff auf die großen Speditionen, Transportun-
ternehmen und die Logistik, muss auf internationaler Ebene etwas passieren. Aber 
beim regionalen Verkehr, beim Lieferverkehr, bei den berühmten Packerlverkehren 
gäbe es durchaus Möglichkeiten, über regionale Hubs, Verteilzentren, Verteilbo-
xen, Verteilsysteme. Neu-Ulm ist gerade im Begriff, so etwas zu entwickeln, um zu-
mindest den kleinen Lieferverkehr zu reduzieren. Ich denke, für die großen braucht 
es dann wirklich eine nationale oder auch internationale Anstrengung. Nicht alle 
Probleme kann man selbst lösen.

Nun noch zum innerörtlichen Bereich. Sie sagen, es sei gut, dass man innerorts 
etwas für den Radverkehr und für die Fußgänger tue. Aber bei dem Schwerlastver-
kehr bestehen einfach Schwierigkeiten. Das kenne ich auch: Wenn nachts schon 
wieder ein Lkw vorbeidonnert, dann ist das durchaus ein Problem. Jetzt gibt es 
eine Umfahrung, und es ist etwas besser geworden. Aber damit haben wir das 
Problem hin zu denen verlagert, die am Ortsrand wohnen. Bei Bürgerabenden zu 
Ortsumfahrungen sind die einen, nämlich jene, die innerorts, im Zentrum, wohnen, 
dafür und die anderen, die draußen wohnen und den Zugang zu der sie umgeben-
den Landschaft nicht beschnitten haben wollen, dagegen. Eine durchgehende 
Lärmschutzwand ist auch nicht gerade traumhaft.
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Also: Ein Teil will es, ein Teil nicht, und das schon im selben Ort. Dieses Problem 
kann wiederum nicht die einzelne Kommune lösen, sondern dies ist eine Gemein-
schaftsaufgabe. Das muss gemeinschaftlich auf der Ebene der Landkreise anfan-
gen, es muss aber auch auf Länderebene verhandelt werden. Wir müssen in die-
sem Punkt weiterkommen. Die anderen Sektoren müssen es sozusagen abfedern.

Vielleicht noch eines zum ÖPNV. Frau Dade hat es wunderbar gesagt. Genau das 
ist der Punkt. Wenn wir es schafften, die Mittel dieses Mega-Kostenbereichs des 
Straßenbaus und der Straßenplanung auf den ÖPNV umzuschichten, dann wäre 
das Problem des ÖPNV samt Nebengleisen bzw. Feinverteilung von Schienennet-
zen innerhalb kürzester Zeit gelöst. Die angesprochenen Milliarden müssen in den 
ÖPNV fließen. Sonst kommen wir bei ihm nicht weiter; sonst wird dieser immer ein 
Schattendasein fristen.

Wir dürfen also den Bereich des Straßenbaus nicht weiter so wie bisher behan-
deln.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Jetzt Frau Dade, bitte.

SVe Julia Dade (BUND Jugend Deutschland): Herr Gnädinger, Sie haben vieles 
von dem, was ich sagen wollte, vorweggenommen. Ich möchte daher nur kurz auf 
den Aspekt der Lebensqualität eingehen. Es ging auch um die Frage, wie es im 
Ortskern, in den Städten aussieht. Ganz zu Anfang wurde heute das Thema der 
Luftqualität kurz angesprochen. Damit, dass es in den Orten und in den Städten 
weniger Autos gibt, kann selbstverständlich die Luftqualität verbessert werden. Be-
grünte, autofreie Ortskerne und Innenstädte mit Begegnungsräumen für Menschen 
schaffen mehr Lebensqualität. Das ist eine positive Vision, mit der man auch eine 
gesellschaftliche Akzeptanz für gewisse Maßnahmen und so große Umbrüche, wie 
sie auch im Verkehr notwendig sind, schaffen kann.

Wir haben beim 9-Euro-Ticket gesehen, wie viel es genutzt worden ist und wie 
gern Menschen den ÖPNV nutzen, wenn er bezahlbar ist. Wir haben dabei auch 
gesehen, dass Kapazitätsgrenzen und Kapazitätsengpässe bestehen. Daher muss 
massiv ausgebaut werden. Das dauert teilweise lange, und das ist teilweise 
schwierig. Aber das liegt auch daran, dass es eben lange nicht gemacht worden 
ist. Dies sollte auf gar keinen Fall ein Grund sein, es in Zukunft nicht zu tun.

Ich sehe hierin große Chancen für die Lebensqualität und für den Klimaschutz. 
Damit ergibt sich wieder die Verbindung der verschiedenen Bereiche, die wir die 
ganze Zeit unter einen Hut zu bringen versuchen.

Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Dade. Das nehme 
ich als Schlusswort. Ich finde es schön, dass die Vertreterin der jungen Generation 
abschließend über Chancen und über Lebensqualität gesprochen und einen positi-
ven Ausblick gegeben hat. Bei allem, was uns so sehr bedrückt, müssen wir auch 
schauen, welche Chancen gegeben sind, wohin wir wollen, wie wir in Zukunft 
leben wollen. Deshalb freut es mich, dass Frau Dade das zum Schluss angespro-
chen hat.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit ist unsere Anhörung beendet. Ich bedanke 
mich bei allen Sachverständigen, dass sie da waren und uns ausführlich Rede und 
Antwort gestanden haben. Wir können von dem, was Sie uns berichtet haben, sehr 
viel mitnehmen. Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die en-
gagierte Diskussion und für die sachkundigen Fragen und bei allen, die uns heute 
zugehört haben. Zum Thema Klimaschutz haben heute nicht nur über das Klima-
schutzgesetz der Staatsregierung gesprochen, sondern wir haben einen weiten 
Bogen gespannt. Das ließ sich allerdings auch nicht vermeiden. Es wurden auch 

50
Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

64. UV, 29.09.2022

http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000443.html
http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000443.html


viele Punkte angesprochen – ich adressiere Herrn Steurer, der einen ganz wichti-
gen Punkt genannt hat – bei denen wir konkret nachbohren können.

Vielen Dank allen, die heute da waren. Kommen Sie gut nach Hause, und bleiben 
Sie gesund. Wir sehen uns vielleicht an dieser Stelle noch einmal. Auf Wiederse-
hen!

(Schluss: 12:06 Uhr)
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